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1 Rechtliche Rahmenbedingungen 

1.1. Untersuchungsgegenstand 

Als besonders geschützte Arten gelten gem. § 7 Abs. 2 BNatSchG1 u. a. Tier- und Pflanzenarten, die in Anhang IV der 

FFH-Richtlinie geführt werden, alle europäische Vogelarten sowie Arten, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG genannt sind, insbesondere also der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV2005). Als streng 

geschützt gelten besonders geschützte Arten, die in Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (ersetzt durch EG VO 

318/2008), in Anhang IV der FFH-Richtlinie oder in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG aufge-

führt sind. 

Die Verordnung (EG) Nr. 338/97 dient dem Schutz von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch 

Überwachung des Handels. Anhang A (ersetzt durch EG VO 318/2008) enthält – teilweise im Einklang mit den An-

hängen der Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie - eine Vielzahl von Arten, die weder in Anhang IV FFH-RL 

noch in der BArtSchV geführt werden, darunter Baumfalke, Turmfalke und Mäusebussard, Uhu, Steinkauz und Wal-

dohreule, Schwarzstorch und Turteltaube. Sie sind somit – auch wenn die Intention der Verordnung eine andere ist 

– auch bei Eingriffsvorhaben relevant. 

Anhang IV der FFH-RL umfasst „streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse“. 
Hierzu zählen u. a. alle in Deutschland beheimateten Fledermäuse, verschiedene Reptilien und Amphibien sowie 

Vertreter mehrerer wirbellosen Artengruppen wie Libellen und Schmetterlinge. 

Darüber hinaus führt die Bundesartenschutzverordnung alle europäischen Reptilien und Amphibien und die über-

wiegende Zahl der Säugetiere (mit Ausnahme einzelner Kleinsäuger und Neozoen) als besonders geschützt auf. Bei 

den Wirbellosen werden u. a. alle Arten der Gattungen Coenonympha (Wiesenvögelchen), Colias (Gelblinge), Erebia 

(Mohrenfalter), Lycaena (Feuerfalter), Maculinea, Polyommatus (Bläulinge), Pyrgus (Würfeldickkopffalter) und Zyga-

ena (Widderchen) aufgeführt, außerdem alle Prachtkäfer, Laufkäfer der Gattung Carabus, Bockkäfer und Libellen. 

Die artenschutzrechtlichen Regelungen bezüglich der sog. „Verantwortungsarten“ nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 
wird erst mit Erlass einer neuen Bundesartenschutzverordnung durch das Bundesministerium für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit mit Zustimmung des Bundesrates wirksam, da die Arten erst in einer Neufassung be-

stimmt werden müssen. Wann diese vorgelegt werden wird, ist derzeit nicht bekannt. 

 

1.2. Verbotstatbestände und -regelungen 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-

, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeit erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, 

zu beschädigen oder sie zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie 

oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

 

1) GESETZ ÜBER NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE (BUNDESNATURSCHUTZGESETZ - BNATSCHG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 08.Dezember 2022 (BGBl. I S. 3908) 
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Droht durch den Vollzug des Bebauungsplans ein Verstoß gegen ein artenschutzrechtliches Verbot nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG, können Handlungen unter den Voraussetzungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG von dem jeweils einschlägigen 

Verbot freigestellt werden. Insbesondere liegt kein Verstoß gegen das in § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG normierte Ver-

bot (Zerstörung und Beschädigung Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) vor, wenn die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 

erfüllt wird, § 44 Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 BNatSchG.  

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden, § 44 Abs. 5 Satz 3 

BNatSchG. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführ-

ten Arten gelten die § 44 Abs. 5 Sätze 2 und 3 BNatSchG entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten als 

die in Anhang IV der FFH-RL oder in der Bundesartenschutzverordnung aufgeführten Arten betroffen, liegt bei Hand-

lungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungs-

verbote vor. 

§ 45 Abs. 7 BNatSchG bestimmt, dass die zuständigen Behörden von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG im 

Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen kann, z. B. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-

resses einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art. 

Aufgabe der artenschutzrechtlichen Prüfung ist die Klärung der Frage, ob von der Planung – unabhängig von allge-

meinen Eingriffen in Natur und Landschaft – besonders oder streng geschützte Tier- und Pflanzenarten im Sinne des 

§ 44 BNatSchG betroffen sind, welche Beeinträchtigungen für die geschützten Arten zu erwarten sind und ob sich 

für bestimmte Arten das Erfordernis und die Möglichkeit für eine artenschutzrechtliche Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG ergibt. Die Prüfung folgt dabei dem Leitfaden für die artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen (HMUELV 2015). 

Zu beachten ist auch der § 19 des Bundesnaturschutzgesetzes, der in Abs. 4 bestimmt, dass ein Verantwortlicher 

nach dem Umweltschadensgesetz, der eine Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, 

die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nr. 1 der Richtlinie 2004/35/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 21. April 2004 über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden 

durchzuführen hat. 

Eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen im Sinne des Umweltschadensgesetzes ist nach § 19 Abs. 1 

Satz 1 BNatSchG jeder Schaden, der erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Erreichung oder Beibehaltung des 

günstigen Erhaltungszustands dieser Lebensräume oder Arten hat. Abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 liegt eine 

Schädigung nicht vor bei zuvor ermittelten nachteiligen Auswirkungen von Tätigkeiten eines Verantwortlichen, die 

von der zuständigen Behörde nach den §§ 34, 35, 45 Abs. 7 oder § 67 Abs. 2 BNatSchG oder, wenn eine solche 

Prüfung nicht erforderlich ist, nach § 15 oder auf Grund der Aufstellung eines Bebauungsplans nach § 30 oder § 33 

des Baugesetzbuchs genehmigt wurden oder zulässig sind. Arten im Sinne des § 19 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG sind 

diejenigen Arten, die in Art. 4 Abs. 2 VSchRL, Anhang I VSchRL oder den Anhängen II und IV der FFH-RL aufgeführt 

sind. 
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2 Beschreibung von Vorhaben und Plangebiet 

2.1. Vorhaben 

Die Marktgemeinde Hösbach betreibt die Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung Sternberg“ für den Ortsteil 
Wenighösbach. Ziel des Bebauungsplanes ist es, den dringenden Wohnraumbedarf der Region durch die Ausweisung 

eines Allgemeinen Wohngebietes auf einer Fläche von rd. 2,96 ha zu decken. Die Fläche befindet sich am östlichen 

Rand der Ortslage von Wenighösbach an der Gabelung zwischen Friedhofstraße und Dorfstraße (Abb. 1). Im Umgriff 

des Bebauungsplans liegen folgende Flurstücke, Gemarkung Wenighösbach, Gemarkungsnummer 090349: 3459/2, 

3460, 3559 bis 3563, 3563/1, 3606 bis 3617 sowie jeweils teilweise 3536, 3558, 3558/1, 3618 und 3626. Zusätzlich 

ist zur Entwässerung ein Regenrückhaltebecken und Entwässerungsgraben in Richtung der Hösbach geplant, der 

südlich des geplanten Baugebiets in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 2461 verlaufen soll.  

Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich Streuobstbestände, Frischwiesen, Ruderalflächen und vereinzelt 

Privatgärten bzw. Kleingartenanlagen. Im Norden schließt das Gebiet an Grünlandbestände an. Im Südwesten 

schließt der Geltungsbereich an bereits bestehende Wohnbebauungen an. Im Osten wird der Planungsbereich von 

der Friedhofstraße begrenzt. Südlich der geplanten Wohnbebauung soll ein Regenrückhaltebecken mit Entwässe-

rungsgraben in Richtung des Gewässers Hösbach hergestellt werden.  

 

Abbildung 1: Lage des Plangebiets2 

 

2) © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie <2019>, © OpenStreetMap 
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2.2. Schutzgebiete und -objekte 

Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Vogelschutzgebieten, Naturschutzgebieten und FFH-Gebieten (Abb. 2). Es 

befinden sich auch keine Naturschutzgebiete in der Umgebung, die in einem funktionalen Zusammenhang zum Ein-

griffsbereich stehen könnten.  

Das Plangebiet ist innerhalb des 170.013 ha großen Naturparks „Spessart“ verzeichnet (Abb. 2). Dieser erstreckt sich 

auf die Bundesländer Bayern und Hessen und ist eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands.  

Ein FFH-Gebiet liegt nur 55 m entfernt als „Wiesen und Magerrasen zwischen Hösbach und Rottenberg“ (Nr. 5921- 371) 

östlich des Plangebietes vor. Es handelt sich dabei um ein 274,03 ha großes Gebiet welches einen großflächigen Grün-

land-Obstwiesen-Komplex im vorderen Spessart bildet. Hier finden sich die FFH-Lebensraumtypen 6230, 6430, 6510 

und 91E0. Diese sind von dem Eingriff nicht betroffen.  

Das Landschaftsschutzgebiet „LSG innerhalb des Naturparks Spessart (ehemals Schutzzone)“ überschneidet sich gering-
fügig mit dem östlichen Rand des Planungsgebiets. Hierbei handelt es sich um versiegelte Weg- und Straßenflächen 

welche stark anthropogen überprägt sind.  

Der Streuobstbestand im Südwesten besteht teilweise aus hochstämmigen alten Obstbäumen welche vereinzelt Baum-

höhlen aufweisen (s. Abb. 3 + 4). Der Bestand im Osten des Plangebiets ist ebenfalls alt und weist überwiegend mittel-

stämmige Obstbäume auf (s. Abb. 4). Des Weiteren ist eine Betroffenheit nach Art. 23 des Bayerischen Naturschutzge-

setzes aufgrund der geringen Abstände des südwestlichen Streuobstbestands von Wohngebäuden und der geringen 

Ausdehnung des östlichen Streuobstbestandes nicht gegeben.  

 

 Abbildung 2: Lage des Eingriffsbereichs (rot dargestellt), zum nahegelegenen Naturpark „Spessart“ (orange schaffiert), zum FFH-

Gebiet (braune Schraffur) und zum LSG (grün hinterlegt). (Quelle: BayernAtlas). 
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2.3.  Vegetation und Biotopstruktur 

Auf den Flächen im Geltungsbereich finden sich Streuobstbestände, Frischwiesen und vereinzelt Privatgärten bzw. 

Kleingartenanlagen. An mehreren Standorten im Geltungsbereich kommen mesophile Gebüsche sowie Feldgehölze 

mit einheimischer, standortgerechter Artenzusammensetzung und alter Ausprägung vor (s. Abb. 8 und Tab. 4). Die 

Privatgärten liegen überwiegend im Nordosten des Plangebiet und weisen eine geringe Artenvielfalt auf (s. Abb. 9). 

Darüber hinaus lassen sich mehrere heimische Einzelbäume mittleren Alters im Plangebiet finden. 

Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausprägung 

Die vorhanden Streuobstbestände weisen einen Unterwuchs aus artenarmen, gräserdominierten Frischwiesen auf, 

die zum Zeitpunkt der Begehung am 29. Mai 2024 kaum Blüten zeigten (s. Abb. 4, Artenliste Tab. 1). Die Flächen 

werden von hochständigen Gräsern wie Glatthafer, Weicher Trespe und Knäuelgras dominiert. Die Krautschicht ist 

artenarm und weist Stickstoffzeiger und Ruderalarten wie Brennnessel, Wiesenkerbel, Stumpfblättriger Ampfer auf.  

Abbildung 3: Streuobstbestand mit stehendem Totholz im Südwesten des Plangebiets. 
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Mäßig intensiv genutztes, artenarmes Grünland und Intensivgrünland, brachgefallen 

Das Grünland im Plangebiet ist überwiegend mäßig artenreich bis artenarm und wies bei der Begehung Ende Mai 

2024 eine starke Dominanz an Obergräsern und nur einen geringen Blütenreichtum aus. 

 

 

Abbildung 4: Streuobstbestand mit arten- und blütenarmem Unterwuchs, gräserdominiert. Foto: IBU 2024. 
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Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland 

Auf den Flächen, die sich dem Typ des mäßig extensiv genutzten, artenreichen Grünlands (Typ G 212) zuordnen 

lassen, kommen 7 Arten der Tafel 34 des Bestimmungsschlüssels für Flächen § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG vor 

(s. Artenliste, Tab. 3).  

Abbildung 5: bewachsener unbefestigter Grünweg und mäßig intensiv genutztes, artenarmes Grünland. Foto: IBU 2024. 

 

Abbildung 6: Intensivgrünland, brachgefallen im Nordosten des Geltungsbereichs. Foto: IBU 2024. 
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Dazu zählen Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wiesen-Margerite (Leucanthemum vulgare), Hornklee (Lotus 

corniculatus), Echtes Johanniskraut (Hypericum perforatum), Kleine Bibernelle (Pimpinella saxifraga), Feld-

Hainsimse (Luzula campestris) und Feld-Klee (Trifolium campestre). Diese Arten erreichen jedoch insgesamt nur eine 

Deckung von ca. 20 %. Damit ist das Kriterium für Artenreiches Extensivgrünland, Magere Glatthaferwiese sowie für 

einen Schutzstatus nach FFH-LRT § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG nicht erfüllt. 

 

Randlich und im Plangebiet verteilt finden sich mesophile Gebüsche und Feldgehölze mit heimischen, häufigen Arten 

(s. Abb. 8, Artenliste Tab. 4). 

Abbildung 7: Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland im Südosten des Plangebiets. Foto: IBU 2024. 

Abbildung 8: Mesophilen Gebüsche und Feldgehölze im Plangebiet, Foto: IBU 2024. 
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Abbildung 9: Strukturarmer Privatgarten im Plangebiet, Foto: IBU 2024. 

 

Typ B 142 Schnitthecken mit überwiegend gebietsfremden Arten 

Südlich der Bebauung des Plangebiets soll ein Regenrückhaltebecken mit Entwässerungsgraben in Richtung des Ge-

wässers Hösbach hergestellt werden. An der Friedhofstraße befindet sich ein Parkplatz, südlich davon beginnt eine 

Schnitthecke aus überwiegend gebietsfremden Arten. Hier ist der heimische Weißdorn vorzufinden (Crataegus mo-

nogyna), der Rest besteht aus den nicht-heimischen Arten Schmetterlingsflieder (Buddleja davidii), Forsythie (For-

sythia x intermedia Zabel) und Kirschlorbeer (Prunus laurocerasus).  

Abbildung 10: Schnitthecke mit vorwiegend gebietsfremden Arten, Foto: IBU 2025 
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Typ G 12 Intensivgrünland, brachgefallen (bei geplanten Regenrückhaltebecken) 

Der Großteil der Regenrückhaltefläche ist geprägt von Intensivgrünland, das von einem Wirtschaftsweg (V332 Be-

wachsene, unbefestigte Wege) durchschnitten wird. Der Biotoptyp G 12 „Intensivgrünland, brachgefallen“ zeichnet 
sich aus durch mindestens zwei Jahre keine Nutzung, Bewirtschaftung oder Pflege. Die Menge an Stickstoffzeigern 

ist hoch und es sind typische Ruderalarten vorzufinden. Aufgrund der Nähe zum Bach wachsen hier einzelne Feuch-

tezeiger.  

Abbildung 11: Brachgefallenes Intensivgrünland im Bereich für das geplante Regenrückhaltebecken, Foto: IBU 2025 

 

Typ B 112 Mesophile Gebüsche östlich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

Am östlichen Rand des Intensivrasens befindet sich ein mesophiles Gebüsch mit heimischen Arten frischer Stand-

orte. Hier wachsen typische Arten wie der Rote Hartriegel (Cornus sanguinea), Weißdorn (Crataegus monogyna), 

Brombeere (Rubus fruticosus agg.) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). 
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Abbildung 12: Mesophiles Gebüsch am östlichen Rand des Intensivgrünland, Foto: IBU 2025 

 

Typ G 221 Mäßig artenreiche seggen- und binsenreiche Feucht- und Nasswiesen  

Südlich des Wirtschaftsweges inmitten des Intensivgrünlands ist eine Stelle von extensiver Feucht- und Nasswiesen 

zu finden, die rund 230 m2 groß ist. Dort sind einige feuchtezeigende Arten zu finden. Die kennzeichnenden Pflanzen 

einer Feuchtwiese sind die Flatterbinse sowie der Kriechende Hahnenfuß. Der Hahnenfuß besitzt einen besonders 

hohen Deckungsanteil. Somit handelt es sich um ein nach § 30 BNatSchG geschütztes Biotop.  

Abbildung 13: Stelle mit Feucht- und Nasswiese inmitten des Intensivgrünlands, Foto: IBU 2025 
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Typ K 11 Artenarme Säume und Staudenfluren 

Nahe des Baches Hösbach befindet sich vor dem Ufergehölz ein artenarmer Saum aus Staudenfluren, der eine Breite 

von etwa 15 m aufweist. Es sind nährstoffreichtum- und nässezeigende Arten vorzufinden. Besonders kennzeich-

nend ist das Vorkommen von Neophyten, in diesem Fall das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera). Weitere 

Pflanzen sind der Blutweiderich (Lythrum salicaria), die Große Brennnessel (Urtica dioica) und der Wasserpfeffer 

(Persicaria hydropiper).  

Abbildung 14: Artenarmer Saum und Staudenflur entlang der Hösbach, Foto: IBU 2025 

 

Typ L 521 Weichholzauwälder junger bis mittlerer Ausprägung 

Zwischen dem Hösbach und der artenarmen Staudenflur verläuft ein Streifen mit Arten des Weichholzauwald, mit 

junger bis mittlerer Ausprägung. Hier wachsen der Feld-Ahorn (Acer campestre), die Schwarzerle (Alnus glutinosa) 

und die Silberweide (Salix alba). Der Bestand ist nach § 30 BNatSchG geschützt. 
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Abbildung 15: Weichholzauwälder entlang der Hösbach, Foto: IBU 2025 

 

Tabelle 1: Artenliste der Streuobstbestände im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland, mittlere bis alte Ausprä-

gung 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuord-
nung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cirsio-

Brachypodion, Prunetalia 
 

Anthriscus sylvestris Wiesen-Kerbel  O Arrhenatheretalia, V Arction 

lappae 
Frische- und 

Stickstoffzeiger 

Arrhenatherum elatius Glatthafer Frischwiesen und -weiden, 

Raine u.a. 
VC Arrhenatherion  

Malus domestica Kultur-Apfel Kulturpflanze --- 
 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Laubwälder KC Querco-Fagetea, V Car-
pinion, V Alno-Ulmion 

 

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut nährstoffreiche Unkraut-
fluren, Feuchtwiesen 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen 

 

Holcus lanatus Wolliges Honiggras Feuchtwiesen, Wieden KC Molinio-Arrhenatheretea häufig 

Lolium perenne Deutsches Weidel-
gras 

Frischwiesen und -weiden AC Lolio-Cynosuretum, V Poly-
gonion avicularis 

Stickstoffzeiger, 
Frischezeiger 

Prunus spec. Kirsche Kulturpflanze --- 
 

Prunus domestica ssp. do-

mestica 

Pflaume 
   

Juglans regia Echte Walnuss Laubwälder A Aceri-Tilietum, A Querco-Ul-
metum 

 

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger 
Ampfer 

nährstoffreiche Stauden- 
und ausdauernde Unkraut-

fluren 

V Agropyro-Rumicion, V Aego-
podion podagrariae, V Arction 

lappae 

Frische- bis 
Nässezeiger, 

Stickstoffzeiger 

Urtica dioica Große Brennnessel nährstoffreiche Unkraut-
fluren, Bruch- und Auen-

wälder 

KC Artemisietea Nährstoff- und 
Feuchtezeiger 
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Tabelle 2: Artenliste des Mäßig intensiv genutzten, artenarmen Grünland 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher 
Name 

(Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zuord-
nung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cirsio-
Brachypodion, Prunetalia 

 

Anthriscus sylvest-

ris 

Wiesen-Kerbel 
 

O Arrhenatheretalia, V Arction 
lappae 

Frische- und Stick-
stoffzeiger 

Arrhenatherum ela-

tius 

Glatthafer Frischwiesen und -weiden, Raine 
u.a. 

VC Arrhenatherion 
 

Centaurea jacea Wiesen-Flo-
ckenblume 

Frischwiesen und -weiden KC Nardo-Callunetea, V Me-
sobromion erecti  

 

Cynosurus cristatus Weide-Kamm-
gras 

Frischwiesen und -weiden, Tro-
cken- und Halbtrockenrasen 

VC Cynosurion, V Arrhenatherion 
elatioris, V Polygono-Trisetion 

Frischezeiger, mäßig 
bis viel Stickstoff zei-
gend 

Dactylis glomerata Knaulgras Unkrautfluren, Feuchtwiesen, 
Frischwiesen und -weiden, Tro-

cken-, Halbtrockenrasen, Säume, 

Wälder 

O Arrhenatheretalia, O Atrope-
talia, K Artemisietea, V Alno-Ul-

mion, V Mesobromion erecti 

Frischezeiger, mäßig 
bis viel Stickstoff zei-

gend 

Daucus carota Gewöhnliche 
Möhre 

nährstoffreiche Stauden- und 
Unkrautfluren, Frischwiesen und 
-weiden 

VC Dauco-Melilotion, V Me-
sobromion erecti 

Mäßigwärme- bis 
Wärmezeiger 

Galium mollugo 

agg. 

Wiesen-Lab-
kraut 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen 

nährstoffreiche Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen 

 

Heracleum sphon-

dylium 

Wiesen-Bären-
klau 

Frischwiesen, Säume O Arrhenatheretalia; Arr-
henatheretum, DO Glechome-

talia Atropion, Alno-Ulmion 

 

Holcus lanatus Wolliges Ho-
niggras 

Feuchtwiesen, Wieden KC Molinio-Arrhenatheretea häufig 

Hypericum perfora-

tum 

Echtes Johan-
niskraut 

Säume, Magerrasen KC Trifolio-Geranietea Magerkeitszeiger 

Leucanthemum vul-

gare 

Wiesen-Mar-
gerite 

Frischwiesen OC Arrhenatheretalia, B Me-
sobromet. 

Pionier, Brachland 

Lolium perenne Deutsches 
Weidelgras 

Frischwiesen und -weiden AC Lolio-Cynosuretum, V Polygo-
nion avicularis 

Stickstoffzeiger, 
Frischezeiger 

Lotus corniculatus Hornklee Frischwiesen und -weiden OC Arrhenatheretalia; Mesobro-
mion, Molinion 

 

Phleum pratensis Wiesen-Liesch-
gras 

Frischwiesen und -weiden VC Cynosurion  

Plantago lanceo-

lata 

Spitzwegerich Frischwiesen und -weiden KC Molinio-Arrhenatheretea 
 

Ranunculus acris Scharfer Hah-
nenfuß 

Feuchtwiesen, Frischwiesen und 
-weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea, V 
Polygono-Trisetion, Arrhenathe-
rion elatioris, Calthion 

 

Rumex acetosa Wiesen-Sauer-
ampfer 

Feuchtwiesen, Frischwiesen und 
-weiden 

KC Molinio-Arrhenatheretea, O 
Arrhenatheretalia, O Molinietalia 

caeruleae 

mäßig bis viel Stick-
stoff zeigend 

Silene dioica Rote Licht-

nelke 

Frischwiesen und -weiden, aus-

dauernde Unkrautfluren, Bruch- 
und Auenwälder 

O Glechometalia hederaceae, V 

Polygono-Trisetion, V Arr-
henatherion elatioris 

Frische- bis Nässe-

zeiger 

Stellaria graminea Gras-Stern-

miere 

Äcker, Unkrautfluren, Feucht-

wiesen, Frischwiesen und -wei-
den, Borstgrasrasen und Zwerg-

strauchheiden 

O Nardetalia, K Molinio-Arr-

henatheretea 

Magerkeitszeiger 

Tragopogon pra-

tensis 

Wiesen-Bocks-

bart 

Äcker und Unkrautfluren, Frisch-

wiesen und -weiden 

V Arrhenaterion elatioris mäßig bis viel Stick-

stoff zeigend 

Veronica chama-

edrys 

Gamander-Eh-
renpreis 

Frischwiesen und -weiden, aus-
dauernde Unkrautfluren 

V Trifolion medii, O Arrhenathe-
retalia, O Glechometalia heder-

aceae 

Frischezeiger 

Vicia sepium Zaun-Wicke ausdauernde Unkrautfluren, 

Frischwiesen und -weiden 

V Aegopodion podagrariae, V al-

liarion, O Arrhenatheretalia 

Frischezeiger, mäßig 

bis viel Stickstoff zei-
gend 
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Tabelle 3: Artenliste des Typs Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland, Arten der Tafel 34 des Bestimmungsschlüssels 

für Flächen § 30 BNatSchG/ Art 23 BayNatSchG blau markiert 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische 
Zuordnung 

Bemerkung 

Achillea millefolium Schafgarbe Frischwiesen und -weiden <OC Arrhenetalia>, B Cir-

sio-Brachypodion, Prune-
talia 

 

Agrimonia eupatoria Kleiner Odermennig Staudensäume trockenwarmer 

Standort, Laub- und Tannenwäl-
der mittlerer Standorte  

AC Trifolio-Agrimo-

nietum eupatorii, V Cir-
sio-Brachypodion, V Me-

sobromion erecti 

 

Arrhenatherum ela-

tius 

Glatthafer Frischwiesen und -weiden, Raine 

u.a. 

VC Arrhenatherion  

Campanula ro-

tundifolia agg. 

Rundblättrige Glo-

ckenblume 

   

Centaurea cyanus Kornblume Äcker und kurzlebige Unkrautflu-

ren 

OC Centauretalia cyani 
 

Cynosurus cristatus Weide-Kammgras Frischwiesen und -weiden, Tro-

cken- und Halbtrockenrasen 

VC Cynosurion, V Arr-

henatherion elatioris, V 
Polygono-Trisetion 

Frischezeiger, mä-

ßig bis viel Stick-
stoff zeigend 

Centaurea jacea Wiesen-Flocken-

blume 

Frischwiesen und -weiden KC Nardo-Callunetea, V 

Mesobromion erecti  

 

Dactylis glomerata Knaulgras Unkrautfluren, Feuchtwiesen, 

Frischwiesen und -weiden, Tro-
cken-, Halbtrockenrasen, Säume, 

Wälder 

O Arrhenatheretalia, O 

Atropetalia, K Artemi-
sietea, V Alno-Ulmion, V 

Mesobromion erecti 

Frischezeiger, mä-

ßig bis viel Stick-
stoff zeigend 

Galium mollugo agg. Wiesen-Labkraut nährstoffreiche Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen 

VC Arrhenatherion 
 

Hypericum perfora-

tum 

Echtes Johanniskraut Säume, Magerrasen KC Trifolio-Geranietea Magerkeitszeiger 

Leucanthemum vul-

gare 

Wiesen-Margerite Frischwiesen OC Arrhenatheretalia, B 
Mesobromet. 

Pionier, Brachland 

Lotus corniculatus Hornklee Frischwiesen und -weiden OC Arrhenatheretalia; 
Mesobromion, Molinion 

 

Luzula campestris Feld-Hainsimse Feuchtwiesen, Frischwiesen und -
weiden 

K Nardo-Callunetea, V 

Mesobromion erecti, O 

Arrhenatheretalia 

Säurezeiger 

Poa pratensis Wiesen-Rispengras 
 

K Molinio-Arrhenathe-
retea 

Frischezeiger, mä-
ßig bis viel Stick-

stoff 

Pimpinella saxifraga Kleine Bibernelle Trockenrasen KC Festuco-Brometea mager, basen- u. 

meist kalkreich 

Prunella vulgaris Kleine Braunelle Kriech- und Trittrasen,Feuchtwie-
sen,Frischwiesen und -weide ,Tro-
cken- und Halbtrockenrasen, 

KC Molinio-Arrhenathe-
retea,  

Frischezeiger 

Trifolium campestre Feld-Klee Frischwiesen und -weiden, Tro-
cken- und Halbtrockenrasen 

VC Alysso-Sedion albi  

 

Tabelle 4: Artenzusammensetzung der mesophilen Gebüsche und Feldgehölze im Plangebiet 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel Hecken, Waldränder VC Berberidion, B Prunetalia 
 

Corylus avellana Gewöhnliche Hasel Laubwälder KC Querco-Fagetea, V Car-
pinion, V Alno-Ulmion 

 

Crataegus monogyna Eingriffliger Weißdorn Säume OC Prunetalia; B Quercetalia 

pub., Fagetalia, Alno-Ul-
mion. Erico-Pinion u. a. 

wärmeliebend 
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Hedera helix Gewöhnlicher Efeu Laubwälder mittlerer 
Standorte 

V Tilio-Acerion, V Carpinion Frischezeiger 

Juglans regia Echte Walnuss Laubwälder A Aceri-Tilietum, A Querco-

Ulmetum 

Stickstoffzeiger, Fri-

sche- bis Nässezeiger 

Picea abies Gemeine Fichte 
   

Prunus avium Vogelkirsche, Süßkir-
sche 

Laub-, Mischwälder VC Carpinion, auch Fage., 
Alno-Ulmion 

 

Prunus spec. Kirsche Kulturpflanze --- 
 

Prunus spinosa Schlehe Gebüsche, Waldrän-
der, Auwälder, 
feuchte Laubwälder 

OC Prunetalia; B Alno-Ul-
mion, Carpinion 

Pionierpflanze 

Quercus robur Stiel-Eiche Mischwälder, Auen KC Querco-Fagetea, B Alno-
Ulmion, feuchte Carpinion, 

Erico-Pinion, Dicrano-Pinion 
u.a. 

 

Rosa canina Heckenrose Waldränder, Hecken OC Prunetalia 
 

Rubus fruticosus agg. Brombeere Säume, Gebüsche, 
Wälder 

Soziologie je nach Kleinart 
 

Salix caprea Sal-Weide Laub- und Nadelwäl-

der mittlerer Stand-
orte und saurer, nähr-
stoffarmer Böden, 

Bruch- und Auenwäl-
der 

AC Epilobio-Salicetum cap-

reae 

Frische- bis Nässezei-

ger, Stickstoffzeiger 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder Wälder, Hecken, Ge-
büsche, Schutt 

B Fagetalia, Prunetalia feucht, stickstoffreich 

Origanum vulgare Gewöhnlicher Dost Staudensäume tro-
ckenwarmer Standort 

OC Origanetalia vulgaris, V 
Mesobromion erecti, V 

Erico-Pinion 

Trockenheit u. Stick-
stoffarmut anzeigend 

 

Tabelle 5: Artenzusammensetzung der Schnitthecke mit gebietsfremden Arten 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Buddleja davidii Schmetterlingsflieder 

Zierstrauch; auch 
Rud.: Schutt, Straßen-

ränder, Bahnanlagen, 
Uferböschungen. 

  

Zierstrauch 

Crataegus monogyna Weißdorn Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 

Forsythia × intermedia 

Zabel 
Forsythie     unbeständiger Neo-

phyt 

Prunus laurocerasus Kirschlorbeer     unbeständiger Neo-
phyt 

 

Tabelle 6: Artenzusammensetzung des Intensivgrünlands 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Agrostis capillaris Rotes Straußgras 

Frischwiesen und -
weiden, Trocken- und 

Halbtrockenrasen, 
Zwergstrauchheiden 
und Borstgrasrasen     

Angelica sylvestris Wald-Engelwurz 

Wechselfeuchte bis si-
ckernasse Wiesen, 

Hochstaudenfluren, 
lichte AuenW u. ihre 

Molinietalia caeruleae, Fi-
lipendulion, Calthion, Aego-
podion podagrariae, Alno-

Feuchte- bis Nässezei-

ger 
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Säume, nährstoffan-
spruchsvoll.  

Ulmion, Aegopodion po-
dagrariae 

Arrhenatherum elatius 
Glatthafer 

Frischwiesen und -
weiden, Raine u.a. 

VC Arrhenatherion 
  

Centaurea jacea Wiesen-Flockenblume 
Frischwiesen und -
weiden 

KC Nardo-Callunetea 
  

Cirsium arvense Acker-Kratzdistel 
Äcker und nährstoff-
reiche Unkrautfluren   

Stickstoffreichtumzei-
ger 

Dactylis glomerata 

Knaulgras 

Unkrautfluren, 
Feuchtwiesen, Frisch-
wiesen und -weiden, 

Trocken-, Halbtro-
ckenrasen, Säume, 

Wälder   

Frischezeiger, mäßig 
bis viel Stickstoff zei-

gend 

Elymus repens Kriech-Quecke 

nährstoffreiche Stau-

den- und Unkrautflu-
ren, halbruderale 
Queckenrasen tro-

ckenwarmer Stand-
orte   

Wechselfeuchtezeiger, 
Stickstoffzeiger 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 

Äcker und kurzlebige 
Unkrautfluren, halbru-
derale Queckenrasen, 

Kriech- und Trittrasen   

Wechselfeuchtezeiger, 

Stickstoffarmut zei-
gend 

Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau 

Frischwiesen, Säume, 

Uferstaudenfluren   
Frischezeiger 

Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie 

nährstoffreiche Ge-

wässer, Bruch- und 
Auenwälder OC Phragmitetalia   besonders geschützt 

Parthenocissus quinque-

folia 

Selbstkletternde Jung-
fernrebe 

Feuchtwiesen, Frisch-
wiesen und -weiden   

etablierter Neophyt 

Phleum pratense Wiesen-Lieschgras 

Frischwiesen und -

weiden, Brachen, 
Parkrasen,      

Potentilla anserina Gänsefingerkraut Äcker, Wegränder 

VC Cynosurion 
Frischezeiger, mäßig 
viel Stickstoffzeiger 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 

Feuchtwiesen, Frisch-
wiesen und -weiden,  

Bruch- und Auenwäl-
der, Äcker und kurzle-
bige Unkrautfluren 

VC Agropyro(Elymo)-Rumi-
cion 

(Wechsel-)Feuchtezei-
ger 

Rosa canina Hundsrose Waldränder, Hecken OC Prunetalia   

Rubus fruticosus agg. Brombeere 

Säume, Gebüsche, 

Wälder 
Soziologie je nach Kleinart 

  

Rumex obtusifolius Stumpfblättriger Ampfer 

nährstoffreiche Stau-

den- und ausdau-
ernde Unkrautfluren   

Frische- bis Nässezei-
ger, Stickstoffzeiger 

Trifolium pratense Rotklee   KC Molinio-Arrhenateretea   

Urtica dioica 

Große Brennnessel 

nährstoffreiche Un-
krautfluren, Bruch- 

und Auenwälder 

KC Artemisietea 
Nährstoff- und Feuch-
tezeiger 

 

Tabelle 7: Artenzusammensetzung der mesophilen Gebüsche östlich des geplanten Regenrückhaltebeckens 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Buddleja davidii Schmetterlingsflieder 

Zierstrauch; auch 
Rud.: Schutt, Straßen-

ränder, Bahnanlagen, 
Uferböschungen. 

  

Zierstrauch 

Crataegus monogyna Weißdorn Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 

Forsythia × intermedia 

Zabel 
Forsythie     unbeständiger Neo-

phyt 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder Säume OC Prunetalia Wärmeliebend 
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Tabelle 8: Artenzusammensetzung der Feucht- und Nasswiese 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Equisetum arvense Acker-Schachtelhalm 

Äcker und kurzlebige 

Unkrautfluren, 
halbruderale Que-
ckenrasen, Kriech- 

und Trittrasen  

Wechselfeuchtezei-
ger, Stickstoffarmut 
zeigend 

Iris pseudacorus Gelbe Schwertlilie 

nährstoffreiche Ge-

wässer, Bruch- und 
Auenwälder OC Phragmitetalia   besonders geschützt 

Jacobaea aquatica 

Wasser-Greiskraut 

Nass- und Feuchtwie-
sen, Gräben und 
Quellen  Feuchtezeiger 

Juncus effusus Flatter-Binse 

Kriech- und Trittrasen, 
Feuchtwiesen, ausd. 

Unkrautfluren 

AC Epilobio-Juncetum effusi 
Feuchtezeiger, Säure-
zeiger, mäßig bis viel 

Stickstoff zeigend 

Ranunculus repens Kriechender Hahnenfuß 

Feuchtwiesen, Frisch-

wiesen und -weiden,  
Bruch- und Auenwäl-
der, Äcker und kurzle-

bige Unkrautfluren 

VC Agropyro(Elymo)-Rumi-

cion 

(Wechsel-)Feuchtezei-

ger 

Rumex obtusifolius 

Stumpfblättriger Amp-
fer 

nährstoffreiche Stau-

den- und ausdau-
ernde Unkrautfluren  

Frische- bis Nässezei-
ger, Stickstoffzeiger 

Urtica dioica Große Brennnessel 

nährstoffreiche Un-
krautfluren, Bruch- 
und Auenwälder 

KC Artemisietea 
Nährstoff- und Feuch-

tezeiger 

 

Tabelle 9: Artenzusammensetzung des artenarmen Saumes und Staudenflur 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Impatiens glandulifera Drüsiges Springkraut 

Feuchte bis nasse 
WeichholzauenW u. -

gebüsche, Staudenflu-
ren an Bächen u. Grä-
ben, Pappelforste, 

nährstoffanspruchs-
voll 

Convolvuletalia, Glechome-
talia hederaceae, Salicion al-
bae 

ozeanisch / Feuchte- 

bis Nässezeiger 

Lythrum salicaria Blutweiderich 
Röhrichte, Sümpfe, 
Gräben 

  Feuchtezeiger 

Persicaria hydropiper Wasserpfeffer 
Pionierfluren, Äcker, 
kurzlebige Unkrautflu-
ren 

  Überschwemmung 

zeigend 

Urtica dioica Große Brennnessel 
nährstoffreiche Un-
krautfluren, Bruch- 

und Auenwälder 

KC Artemisietea 
Nährstoff- und Feuch-
tezeiger 

 

Tabelle 10: Artenzusammensetzung des Weichholzauwald 

Wissenschaftlicher 
Name 

Deutscher Name (Haupt-) Vorkommen Pflanzensoziologische Zu-
ordnung 

Bemerkung 

Acer campestre Feld-Ahorn Laubwälder KC Querco-Fagetea 
 

Alnus glutinosa Schwarzerle Bruch- und Auenwäl-

der 

 
Überschwemmung 

zeigend 

Salix alba Silberweide Bruch- und Auenwäl-

der 

AC Salicetum albae Feuchte- bis Nässezei-

ger, Überschwem-
mung zeigend 
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3 Abschichtung 

Mögliche artenschutzrelevante Wirkungen ergeben sich durch das Vorhaben vor allem durch Gefährdung von Indi-

viduen während der Bauphase. sowie den direkten Verlust von Brut- und Versteckmöglichkeiten. Die Überbauung 

des Plangebietes bewirkt außerdem den Verlust von Nahrungshabitaten.  

Schließlich sind Randeffekte zu berücksichtigen, also bau-, anlagen- oder betriebsbedingte Störeffekte auf verblei-

bende Biotope im Umfeld des Vorhabens. Bei Baugebieten sind hier vor allem visuelle und akustische Störungen 

durch An- und Abfahrverkehr, Licht und Lärm zu nennen. Durch den Neubau ist zudem eine Zunahme von Beunru-

higungen wahrscheinlich.  

Im Weiteren ist die Betroffenheit der einzelnen Artengruppen aufgeführt. Die daran anschließende Tabelle differen-

ziert die wichtigsten potenziellen Wirkfaktoren nach ihrem Charakter (bau-, anlagen- oder betriebsbedingt) sowie 

ihres Wirkraums und gibt kurze Erläuterungen zu ihrer technischen Ursache. Sie sind Grundlage für die im folgenden 

Kapitel durchzuführende Eingriffsbewertung für die betrachteten Arten- bzw. Artengruppen. 

 

3.1. Artengruppen für die aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorhandenen Biotopstruktur 
eine Betroffenheit ausgeschlossen werden kann  

Amphibien  

Gewässer, welche einen (Teil-)Lebensraum für Amphibien bieten könnten, sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Denkbar sind leidglich Vorkommen der häufigen Arten Grasfrosch (Rana temporaria) und Erdkröte (Bufo bufo), die 

beide grundsätzlich auch in mehr oder weniger naturnahen Strukturen im Siedlungsbereich geeignete Sommerle-

bensräume und Überwinterungsmöglichkeiten finden. 

Wie die Blindschleiche unterliegen Grasfrosch und Erdkröte als national besonders geschützte Arten nicht den Zu-

griffsverboten des § 44 (1) BNatSchG. Somit sind für die Gruppe der Amphibien im Zuge des Vorhabens keine arten-

schutzrechtlichen Konflikte zu erwarten. 

 

Fische 

Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, die von Fischen besiedelt werden können. Eine Betroffenheit dieser 

Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

 

Tagfalter 

Die Wiesen im Plangebiet bieten Tagfaltern grundsätzlich einen Lebensraum. Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

es sich bei den Tagfaltern im Plangebiet um anspruchslose Arten der Wiesen und Waldränder handelt.  

Insbesondere ein Vorkommen der planungsrelevanten Tagfalterarten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-

bläuling (Glaucopsyche teleius und Phengaris nausithous) kann aufgrund der Biotopstruktur und dem Fehlen des 

Großen Wiesenknopfes als Wirtspflanze ausgeschlossen werden. Artenschutzrechtliche Verbote können im Hinblick 

auf die Tagfalter ausgeschlossen werden. 
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Heuschrecken 

Gezielte Untersuchungen zur Artengruppe der Heuschrecken (Orthoptera) wurden im Rahmen der tierökologischen 

Untersuchungen nicht durchgeführt. Der direkte Eingriffsbereich ist mit den besonnten Frischwiesen als Habitat für 

Heuschrecken grundsätzlich geeignet. Ein Vorkommen seltener oder geschützter Arten ist jedoch auf Grund ihrer 

speziellen Ansprüche unwahrscheinlich. 

 

Feldhamster 

Aufgrund der nicht vorhandenen Ackerflur, welche als Habitat essenziell für den Feldhamster ist, kann ein Vorkom-

men von Feldhamstern ausgeschlossen werden. Auch Streuobstwiesen mit möglichen Prädator-Ansitzen und die 

starken Zerschneidungen sprechen gegen ein Vorkommen des Feldhamsters. 

 

Libellen 

Im Plangebiet sind keine Gewässer vorhanden, die Libellen als wesentlichen Teil ihres Lebensraums dienen könnten. 

Eine Betroffenheit dieser Artengruppe kann daher ausgeschlossen werden. 

 

3.2. Artengruppen für die aufgrund der Lage des Plangebiets und der vorhandenen Biotopstruktur 
eine Betroffenheit nicht ausgeschlossen werden kann  

Säugetiere außer Fledermäuse  

Die Hecken- und Strauchstrukturen im Plangebiet bieten grundsätzlich der Haselmaus einen geeigneten Lebens-

raum. Es konnte daher nicht ausgeschlossen werden, dass in den vernetzten Strukturen zwischen dem Waldrand 

und den Wiesen die Haselmaus vorkommt. Im Jahr 2020 erfolgten deshalb, unter Zuhilfenahme von künstlichen 

Tubes, Untersuchungen zu dieser Art. 

Der Siebenschläfer ist gemäß Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt, er gilt jedoch nicht als gefährdet. 

Diese Bilchart könnte die vorhandene Gartenhütte im Nordosten des Plangebiets als Winterquartier nutzen. Eine 

Nutzung von Gartenhütten durch Bilche kann immer erst im Rahmen des Rückbaus vollständig geklärt werden, da 

in der Regel bei einer Vorabkontrolle nie alle Strukturen vollständig eingesehen werden können. Durch einen behut-

samen Rückbau der Hütte unter ökologischer Baubegleitung kann eine Gefährdung von Einzeltieren jedoch verhin-

dert werden (V 04). Sollte ein Tier in seinem Winterquartier gefunden werden, so ist das weitere Vorgehen mit der 

Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Grundsätzlich ist für diesen Fall ein geeigneter Bilchkasten vorzuhalten, 

der bei Bedarf als Ersatz für das Winterquartier genutzt werden kann.  

 

Reptilien 

Die Ruderalbereiche weisen Habitatstrukturen auf, die für planungsrelevante Reptilienarten als Lebensraum geeig-

net sind. Insbesondere die Randbereiche im Übergang zu Hecken und Gehölzreihen, können als Lebensraum für z.B. 

die Zauneidechse (Lacerta agilis) dienen. Im Plangebiet und angrenzenden Randbereichen fanden im Jahr 2020 unter 

Verwendung von Reptilienblechen eine Untersuchung der Artengruppe statt. 
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Totholzbesiedelnde Käfer 

Gezielte Untersuchungen zur Artengruppe der Käfer (Coleoptera) wurden im Rahmen der tierökologischen Untersu-

chungen nicht durchgeführt. Da innerhalb des Plangebiets, insbesondere im Streuobstbestand liegendes und teil-

weise stehendes Totholz vorkommt, ist dort eine potentielle Betroffenheit totholzbewohnender Käfer nicht auszu-

schließen. Entsprechende Maßnahmen zur Sicherung des Totholzes sind vorzusehen (V 05).  

 

Avifauna  

Aufgrund der Ortsrandlage des Untersuchungsgebietes und der vorhandenen Strukturen ist für das Artenspektrum 

der Vögel mit typischen Arten der Siedlungsränder wie auch des (gehölzdurchsetzten) Offenlandes zu rechnen. Die 

vorhandenen Gehölzstrukturen und Einzelbäume bieten den Vögeln potenzielle Nistmöglichkeiten, während die 

Grünlandflächen vor allem als Nahrungshabitate zur Verfügung stehen. Besonders die Streuobstbestände des Ein-

griffsgebiets stellen ein wertvolles Habitat für die Vogelwelt dar. Eine Betroffenheit dieser Artengruppe kann nicht 

ausgeschlossen werden. Daher wurden in den Jahren 2020, 2021 und 2023 Erfassungen zur Avifauna durchgeführt.  

 

Fledermäuse 

Die linearen Strukturen im Plangebiet (Feldwege, Straßen, Gehölzstrukturen, etc.) eignen sich für Jagd- und Trans-

ferflüge. Durch die Umsetzung der Planung werden diese Strukturen für Nahrungsflüge teils wegfallen. Auch bieten 

die vorhandenen Baumhöhlen quartierspotenzial. Eine Betroffenheit planungsrelevanter Arten kann hier nicht aus-

geschlossen werden. Aus diesem Grund wurden im Jahr 2022 zu dieser Artengruppe Untersuchungen durchgeführt.  

 

Pflanzen und geschützte Biotope  

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben sind keine geschützten Pflanzenarten innerhalb des Plangebiets zu finden. 

 

Tabelle 11: Möglicherweise eintretende und daher näher zu betrachtende Wirkfaktoren des Vorhabens* 

Wirkfaktor Mögliche Auswirkungen 

Baubedingt • Gefährdung von Individuen im Baubetrieb (Befahren, Abschieben) 

 • Störwirkungen im Plangebiet (Lärm, Staub, Licht, Bewegungsstörungen) 

 • Störwirkungen auf Umgebung (Lärm, Staub, Licht, Bewegungsstörungen) 

Anlagebedingt • Verlust von speziellen Habitat Strukturen 

 • Flächenverlust 

 • Verlust von Pufferräumen und Nahrungshabitaten 

Betriebsbedingt • Störwirkungen im Plangebiet durch Zunahme von An- und Abfahrverkehr, Licht und Lärm 

 • Störwirkungen auf Umgebung 

*) Farbig dargestellt ist die aufgrund der Biotopstruktur zu erwartende Relevanz (grün: gering | gelb: mäßig | rot: hoch) 
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4 Datengrundlage und Methoden 

Die Untersuchung der artenschutzrechtlichen Relevanz der Planungen erfolgt entsprechend dem standardisierten 

Vorgehen zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (LFU 2020). Es werden zunächst die Wirkfaktoren des Vor-

habens ermittelt und der erforderliche Untersuchungsrahmen festgelegt. Die Größe des Untersuchungsraumes rich-

tet sich nach den Wirkungen bzw. den erwarteten Beeinträchtigungen (= Wirkraum).  

Daraufhin werden die artenschutzrechtlich relevanten Artengruppen im Untersuchungsgebiet mit einer potenziellen 

Betroffenheit (Konfliktarten) zusammengestellt und hinsichtlich ihrer Betroffenheit untersucht (s. Kapitel 3). Hierzu 

werden vorliegende Daten- und Informationsgrundlagen (Fachliteratur, Landschaftspläne, die zentrale Art-Daten-

bank, Artenschutzprogramme, Angaben der Fachbehörden, Planungen anderer Planungsträger im Raum) ausgewer-

tet. Indizien für Vorkommen planungsrelevanter Arten werden besonders berücksichtigt.  

Auf Grundlage der vorgenommenen Abschichtung wurden im Jahr 2020, 2021 und 2023 durch das Ingenieurbüro für 

Umweltplanung Dr. Theresa Rühl faunistische Untersuchungen zu der Avifauna, den Reptilien, der Haselmaus und 

den Fledermäusen im Gebiet durchgeführt (s.   Tabelle 12). 

Für die artenschutzrechtliche Bewertung des geplanten Regenrückhaltebeckens einschließlich dessen Anschluss an 

den Hösbach, wird auf Basis der Biotop- und Habitatstruktur eine Potenzialanalyse für alle Artengruppen vorgenom-

men. 

 

  Tabelle 12: Erfassungsdaten der Begehungen des Plangebiets und seines funktionalen Umfelds 

Datum Beginn Ende 
Temp. 

(°C) 
Wetter 

Windstärke 

und  

-richtung 
Tätigkeit Bearbeitung 

28.05.2020 10:00 12:00 17 Sonnig NO, 2 Avifauna Patrick Masius 

28.05.2020 12:00 13:00 20 Sonnig NO, 2 
10 HA und 3 RV aus-

gebracht; Reptilien 
Patrick Masius 

09.06.2020 09:00 10:30 15 Bewölkt NO, 1 
Avifauna, Reptilien, 

Haselmaus 
Patrick Masius 

25.06.2020 21:30 01:30 21-12 Klar SO, 3 Detektorbegehung  Steffen König  

25.06.2020 08:45 11:15 20 
Leicht Be-

wölkt 
O, 1 

Avifauna, Reptilien, 

Haselmaus 
Patrick Masius 

07.07.2020 10:15 13:00 18 
Leicht be-

wölkt 
W, 1 

Avifauna, Reptilien, 

Haselmaus 
Patrick Masius 

29.07.2020 21:00 00:15 15 Klar W, 0 

Detektorbege-

hung/Steinkauzkon-

trolle 

Steffen König  

13.08.2020 12:30 14:00 25 
Leichter Re-

gen 
W, 1 

Haselmauskontrolle, 

Baumhöhlenkartie-

rung 

Patrick Masius 

13.08.2020 14:30 15:30 25 Bewölkt W, 1 Reptilienerfassung Patrick Masius 
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27.08.2020 20:30 22:30 17 Klar SW, 3 
Detektorbegehung/ 

Steinkauzkontrolle  
Steffen König  

10.09.2020 20:15 21:15 18 Bewölkt SW, 3 Detektorbegehung  Steffen König  

30.03.2021 10:00 11:00 23 
Leicht be-

wölkt 
W, 1 Avifauna Patrick Masius 

22.04.2021 08:30 09:30 6 Sonnig NW, 1 Avifauna Patrick Masius 

12.05.2021 08:30 09:30 12 Bewölkt NW, 2 Avifauna Patrick Masius 

02.06.2021 09:30 10:30 20 Sonnig NÖ, 2 Avifauna Patrick Masius 

05.05.2023 12:00 13:30 24 Sonnig W, 1 Avifauna Leon Dietewich 

22.05.2023 11:30 13:30 24 Sonnig Ö, 1 Avifauna Leon Dietewich 

17.07.2023 08:30 11:30 26 Sonnig W, 2 Avifauna Madita Jappe 

 

 

4.1. Methodik der Brutvogelkartierung 

Zur Erfassung des absoluten Bestands / Saison wird eine Revierkartierung von Brutvögeln durchgeführt. Diese Me-

thode ist die genaueste Erfassungsmethode und aufgrund des hohen Zeitaufwandes insbesondere für kleinere Flä-

chen (max. 100 ha) geeignet. Das Untersuchungsgebiet ist mit 2,45 ha relativ klein und aufgrund des Offenlandcha-

rakters in ca. 2 h pro Begehung gut zu bearbeiten. Im Jahr 2020 fanden 4 Begehungen zzgl. 2 Abendterminen, im 

Jahr 2021 nochmals 4 Begehungen und im Jahr 2023 3 Begehungen zur Fauna statt. Artspezifische Erfassungsme-

thoden wurden entsprechend den Vorgaben von SÜDBECK ET AL. (2005) angewandt.  

Bei der Revierkartierung wurde das Untersuchungsgebiet langsam durchschritten. Die Begehungsstrecke reichte 

etwa 50 m (100 m bei offener Feldflur) an jeden Punkt des Untersuchungsgebiets heran. Sie wurde von Termin zu 

Termin variiert, um nicht jedes Mal dieselben Bereiche zu derselben Zeit zu kontrollieren. Eine Begehung wurde an 

einem Kartiertag abgeschlossen, um Mehrfacherfassungen auszuschließen. Die Standorte der vorgefundenen Vögel 

wurden zusammen mit dem beobachteten Verhalten lagegenau in eine Feldkarte eingetragen und daraus eine Ta-

geskarte erstellt. Aus den Tageskarten wird für jede nachgewiesene Art eine Gesamtkarte erstellt und daraus ihr 

Status im Untersuchungsgebiet abgeleitet bzw. Papierreviere gebildet.  

Alle Vogelarten wurden im Rahmen einer Revierkartierung zwischen April und Mitte Juli erfasst. Die Kartierung er-

folgte dabei durch Verhören von Gesängen und visuell mittels Fernglases. Die Erfassung der Avifauna erfolgte gemäß 

der Methodik (inklusive der Wertungsgrenzen) von Südbeck et al. (2005) und wird in den entsprechenden Kategorien 

Brutnachweis (B), Brutverdacht (b), Brutzeitfeststellung (Bz) sowie Nahrungsgast (N) bzw. Durchzügler (D) ausge-

wertet. 
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Die Erfassungszeit richtet sich nach der Aktivität der einheimischen Brutvögel, die bei den meisten Singvogelarten 

zwischen Sonnenaufgang und Mittag (bzw. 6 Stunden nach Sonnenaufgang) am höchsten ist. Die Begehungen wur-

den bei gutem Wetter (kein starker Regen / Wind) durchgeführt (BIBBY ET AL. 1995, SÜDBECK ET AL. 2005). 

Die Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK, P., ANDRETZKE, S., FISCHER S., GEDEON, K., 

SCHIKORE, T. SCHRÖDER, K. UND C. SUDFELD 2005) wurden entwickelt, um ein standardisiertes Vorgehen sowohl bei der 

Felderhebung als auch bei der Auswertung und Interpretation der gewonnenen Daten auf fachlich hohem Niveau zu 

gewährleisten. Sie geben für nahezu alle in Deutschland vorkommenden Arten an, zu welchen Jahreszeiten sie (ge-

gliedert nach Monats-Dekaden) optimal erfasst werden können und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, die 

Beobachtungen als Brutverdacht oder gar -nachweis zu interpretieren (sog. Wertungsgrenzen). All diese Empfehlun-

gen sind fachlich fundiert und unstrittig. 

Ein Blick in die einleitenden Kapitel „des“ SÜDBECK zeigt aber auch, dass das Hauptaugenmerk bei der Entwicklung 

dieser Standards darauf lag, den Zustand und die Entwicklung der Vogelpopulationen in größeren Raumeinheiten 

sicher zu erfassen und verfolgen zu können. Damit unterscheidet sich der Ansatz in zwei Punkten von den Anforde-

rungen an die tierökologischen Untersuchungen zu einem Bebauungsplan: 

1. Die Großräumigkeit zum Beispiel eines Schutzgebiets, dessen Vogelwelt erfasst werden soll, erzwingt ge-

radezu, den Artenbestand vornehmlich über die Rufe und Gesänge der Arten zu ermitteln. Es ist dann nur 

logisch, z.B. zur Erfassung der Spechte in einem größeren Waldgebiet das zeitige Frühjahr als nahezu es-

senziellen Erfassungszeitraum einzustufen. Anders verhält es sich aber, wenn ein vielleicht gerade einmal 

1-2 ha großer Ortsrandbereich für einen Wohngebietserweiterung zu untersuchen ist. In diesem Fall sind 

Sichtbeobachtungen von Spechten bei der Nahrungssuche problemlos möglich und die Futterrufe von 

Jungtieren in einer Baumhöhle kaum zu überhören. Eine sichere Erfassung der Arten ist damit auch im 

weiteren Verlauf der Brutperiode gewährleistet. 

2. Erhebungen der Tierwelt im Vorfeld von Eingriffsplanungen erfolgen mit der klaren Vorgabe zu klären, ob 

bzw. welche relevanten Arten im Gebiet vorkommen oder nicht. Die Frage, ob eine Beobachtung (bzw. 

mehrere Beobachtungen) als Brutverdacht oder -nachweis zu werten sind, ist nachrangig, denn bereits 

der Brutverdacht genügt, um das Vorkommen artenschutzrechtlich zu prüfen. Ein Brutverdacht aber be-

steht z.B. beim Gartenrotschwanz schon nach der zweiten Beobachtung eines singenden Tieres im Ab-

stand von mindestens einer Woche, wobei eine Registrierung zwischen Anfang Mai und Anfang Juni gefor-

dert ist. Diese Anforderungen können auch dann erfüllt werden, wenn die Empfehlungen von SÜDBECK ET 

AL. nicht vollständig umgesetzt werden. 

 

4.2. Methodik der Fledermauskartierung 

Um das Fledermausaufkommen im Plangebiet zu untersuchen, wurden im Jahr 2020 sogenannte Detektorbegehun-

gen durchgeführt. Ergänzend wurden Sichtbeobachtungen vor Ort dokumentiert, um Quartiere, Verhaltensmuster 

und Flugrouten aufzunehmen. 

Zur Ultraschallerfassung der Fledermäuse bei den Detektorbegehungen wurde der Batlogger M der Elekon AG ver-

wendet. Die aufgezeichneten Fledermausrufe wurden anschließend kritisch am Computer überprüft und bestimmt.  

Zur Rufanalyse wurden die Programme BatExplorer (Elekon AG Version 2.1.10.1), sowie die Fachliteratur zu Fleder-

mausrufen von SKIBA (2009) und dem BAYRISCHEN LANDESAMT FÜR UMWELT (2020) verwendet. Die Gesamtzahl der Bege-

hungen ist aufgrund der Habitat Ausstattung und des zu erwartenden Artenspektrums mit vier Terminen ab Däm-

merungsbeginn angesetzt worden.  
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Die Erfassungszeit richtet sich nach der Aktivität der Fledermäuse, die von der Abend- bis zur Morgendämmerung 

liegt. Die Begehungen wurden bei gutem Wetter (kein starker Regen / Wind) durchgeführt. Dabei fanden die Bege-

hungen innerhalb der Wochenstubenzeit (Mai- August) der Fledermäuse statt. 

Die Begehungen erfolgten nach dem Punkt-Stopp Prinzip. Anhand fledermausrelevanter Habitat Strukturen und der 

Lage des Plangebiets wurde das Gebiet langsam durchschritten. Die Begehungsstrecke reichte etwa 50 m an jeden 

Punkt des Untersuchungsgebiets heran. Sie wurde von Termin zu Termin variiert, um nicht jedes Mal dieselben Be-

reiche zu derselben Zeit zu kontrollieren. Eine Begehung wurde an einem Kartier Tag abgeschlossen, um Mehrfach-

erfassungen auszuschließen. Im Rahmen der Detektorbegehungen wurden die Rufsequenzen von Fledermäusen di-

gital aufgezeichnet sowie per GPS verortet. Die Begehungen begannen mit Sonnenuntergang und dauerten ca. 3 

Stunden. Vor jeder Begehung wurden die Empfindlichkeit des Mikrofons und die Funktionalität des Gerätes über-

prüft. Die Einstellungen des Batlogger M waren wie folgt: Trigger_Mode: 2=Crest Adv; Trigger_Autorec: Rec= Auto; 

Posttrigger_Ign_s: Ignore= 5s; Trigger_Par6: min.Crest= 7; Trigger_Par7: min. Frequenz= 15 kHz; Trigger_Par8: max. 

Frequenz= 155 kHz.  

Teilweise ist es nicht möglich, eng verwandte Arten mittels der Rufanalyse zu unterscheiden. Darunter fallen im 

Plangebiet besonders die Große und die Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii, M. mystacinus). Bei der Artbestim-

mung kommt weiterhin hinzu, dass z.B. aufgrund von schlechter Witterung, starker Echobildung oder reflektierender 

Vegetation die Qualität der Aufnahmen abnimmt und eine genaue Bestimmung somit erschwert wird. In solchen 

Fällen wird die Abkürzung spec. verwendet, um mehrere Arten einer Gattung zusammenzufassen. Folglich kann es 

sich bei der Abkürzung Myotis spec. um alle Arten der Gattung Myotis handeln.  

 
 
 

4.3. Methodik der Reptilienkartierung 

Für Reptilien wurden qualitative Artnachweise aller Arten (nicht nur FFH-RL Anhang IV-Arten) erbracht. Die Erfas-

sung erfolgte durch Sichtbeobachtungen sowie das Auslegen von künstlichen Verstecken. Die Kartierung erfolgte in 

offenen und halboffenen, gut strukturierten Bereichen (z. B Trockenfels, sonnenexponierte Standorte, Brachen, Wie-

sen, Schotterflächen, Waldränder) an sonnig warmen Frühjahrs- oder Spätsommertagen, im Sommer an Tagen mit 

bedecktem, warmem Wetter unter Meidung der Mittagshitze, bevorzugt in den Zeiträumen zwischen 9 - 10 Uhr und 

15- 18 Uhr. 

Die Zauneidechse (Lacerta agilis) wird am besten im späten Frühjahr (Mai-Juni) zur Paarungszeit oder die Jungtiere 

im Spätsommer (August) erfasst. 

Zum Nachweis der Schlingnatter (Coronella austriaca) ist die Ausbringung von künstlichen Reptilienverstecken not-

wendig. Die Kartierung erfolgte in erster Linie durch das Absuchen der vorher ausgebrachten künstlichen Verstecke, 

sowie durch die Kontrolle natürlicher Versteckplätze und Sichtbeobachtungen. Die Prüfung der Verstecke erfolgte 

am frühen Morgen (bis etwa 10 Uhr) vor intensiver Besonnung, sowie bei kühler Witterung oder bedecktem Himmel 

ganztägig. Der Einsatz künstlicher Verstecke hat sich bewährt, weil die Schlingnatter zum Aufwärmen den Kontakt 

zum erwärmten Substrat sucht und sich nur selten einmal direkt sonnt. 

Die erfassten Reptilien wurden lagegenau in eine Feldkarte eingetragen oder die Koordinaten mithilfe eines GPS-

Gerätes ermittelt und die Tiere ggf. mithilfe von Fotos dokumentiert. 
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4.4. Methodik der Haselmauserfassung 

Für den Nachweis der Haselmaus stehen verschiedene Methoden zur Verfügung (BRIGHT et al. 2006).  

Die Verwendung von Haselmauskästen und Niströhren, sogenannten Haselmaus-Tubes, ist eine effektive Methode, 

um das Vorkommen von Haselmäusen zu erfassen (BRIGHT et al. 2006, ALBRECHT et al. 2014). Standardmäßig wird 

eine Kombination aus Kästen und Tubes verwendet.  

Niströhren eignen sich besonders für die Untersuchung von Strauchvegetation. 12-20 Tubes pro ha (in Abhängigkeit 

vom Anteil relevanter Vegetationsbereiche) wurden in geeignetem Habitat in ca. 1 – 2 m Höhe mithilfe von handels-

üblichen Kabelbinder zwischen April und Mai angebracht. Der Eingang wurde nach Möglichkeit direkt am Stamm 

platziert, wobei auf eine geringe Neigung der Neströhre geachtet wurde. Mit einem GPS-Gerät wurden die Neströh-

ren verortet, um die Auffindbarkeit zu gewährleisten. Die 4 Kontrollen erfolgten zwischen Mai und Mitte Oktober 

im etwa 4-wöchigen Turnus. Bevorzugt wurden die frühen Morgenstunden für die Kontrollen, um eine geringe Stö-

rung aufgrund des Torporzustandes zu gewährleisten. Haselmäuse lassen sich mit Niströhren bei einer Kontrolle 

anhand von anwesenden Tieren, aber auch anhand ihrer Nester nachweisen. Typische Haselmausnester sind kugel-

förmig, fest gewebt aus Gras und Blättern und im Zentrum in der Regel mit feinerem Material ausgepolstert. Da die 

Haselmaus im Jahresverlauf bis zu 6 Nester anlegt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass die angebotenen Nist-

hilfen genutzt werden. 
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5 Wirkungen des Vorhabens sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 

5.1. Avifauna 

Das Untersuchungsgebiet umfasste neben dem Plangebiet auch die im Westen liegende Weide und Wiese, sowie 

die angrenzende Wohnbebauung nördlich der Sternbergerstraße. Das erfasste Spektrum umfasst vor allem Baum- 

und Gebüschbrüter der Siedlungsrandlagen und des strukturreichen Offenlandes.  

Insgesamt wurden im Rahmen der tierökologischen Untersuchung über die Jahre 2020, 2021 und 2023 im Untersu-

chungsgebiet 51 Vogelarten nachgewiesen, wovon 8 (Bachstelze, Kolkrabe, Mauersegler, Mäusebussard, Mehl-

schwalbe, Rauchschwalbe, Rotmilan und Sperber) als Nahrungsgäste betrachtet werden können. Ebenso werden die 

acht Arten (Fasan, Fitis, Gartengrasmücke, Kernbeißer, Kleinspecht, Gartenrotschwanz, Sumpfmeise und Türken-

taube) für die nur ein Brutzeitnachweis vorliegt, gemäß Südbeck et al. 2005 als Nahrungsgast gewertet. Die Hecken-

braunelle, der Kormoran und die Schwanzmeise sind als Durchzügler zu werten. Die übrigen 31 Arten sind als Brut-

vögel zu betrachten, 22 Arten werden als saP-relevante Arten in Bayern geführt.  

Im Hinblick auf die Gebäudebrüter sind Haussperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Mauersegler hervorzuhe-

ben, die im unmittelbaren Eingriffsbereich des geplanten Vorhabens jedoch ausschließlich als Nahrungsgäste auf-

treten. Die Brutstätten dieser Arten sind an geeigneten Gebäuden der umliegenden Wohnbebauung zu lokalisieren, 

wo verschiedenartige Nischen oder Höhlen genutzt werden können. In den Gehölzen und Streuobstbäumen des 

Plangebiets und seiner näheren Umgebung wurden die saP-relevanten Arten Goldammer, Stieglitz, Bluthänfling, 

Dorngrasmücke, Klappergrasmücke, Neuntöter, Turmfalke, Star, Steinkauz sowie der Grünspecht und Wendehals als 

Brutvögel festgestellt.  

Aufgrund der im Plangebiet vorhandenen Baumhöhlen ist für Höhlenbrüter die Vermeidungsmaßnahme V 02 zu 

beachten. Der Verlust der Baumhöhlen für die Vögel ist durch Anbringung von 19 Nistkästen (13x für Gartenrot-

schwanz, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Meisen; 2x für Star sowie 4x Spechtkästen für Grünspecht) an geeigne-

ten Standorten auszugleichen (CEF-Maßnahme C 01).  

Im Juli 2020 wurde ein Steinkauz im Plangebiet erfasst. Aufgrund der Strukturen des Plangebiets ist zu erwarten, 

dass die Streuobstwiesen ein Fortpflanzungs- und Nahrungshabitat für den Steinkauz darstellen. Daher sind zwei 

Steinkauzröhren im räumlichen Umfeld des Vorhabens zu installieren (C 02).  

Wegen bodenbrütender Arten wie der Goldammer, welche nordwestlich im Untersuchungsgebiet potentiell brütet, 

sowie einer Vielzahl von Frei- und Höhlenbrütern, die den Eingriffsbereich nutzen, kann eine individuelle Gefährdung 

einzelner Tiere nicht ausgeschlossen werden. Daher ist auch eine Bauzeitenbeschränkung notwendig (V 01). Die 

Baumhöhlen sind vor Beginn der Gehölzentfernung auf Besatz hin zu kontrollieren (V 02). Des Weiteren ist eine 

Strauch-Baumhecke für Finkenvögel und Grasmücken anzulegen (A 03). 

Das Vorkommen der genannten Arten zeigt, dass das Untersuchungsgebiet für die Vogelwelt einen strukturreichen 

Lebensraum mit hoher Artenvielfalt darstellt. Der Eingriffsbereich selbst bietet auch anspruchsvolleren Frei- und 

Höhlenbrütern geeignete Brutplätze, wobei insbesondere den Obstgehölzen besondere Bedeutung zukommt. 

Für die Herstellung des Regenrückhaltebeckens mit Graben wird in Grünland und kleinräumig mesophiles Gehölz 

eingegriffen. Da dieser Bereich naturnah gestaltet wird (Kompensationsmaßnahme A 01), ist eine anlagen- und be-

triebsbedingte Beeinträchtigung der Avifauna nicht anzunehmen. Für die Bauphase sind jedoch die Bauzeitenbe-

schränkung (V 01) sowie die Baumkontrolle im Eingriffsbereich vor Beginn der Baumaßnahme (V 02) zu berücksich-

tigen. Unter Einhaltung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von artenschutzrechtlichen 
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Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens und Graben aus-

geschlossen werden. 

 

Tabelle 13: Artenliste der Vögel im Plangebiet und seiner Umgebung (2020, 2021, 2023) 

Art 
Wissenschaftlicher 

Name 

Status Artenschutz Rote Liste 
EHZ BY 

EG UG St § BY D 

Amsel Turdus merula b b b B * * FV 

Bachstelze Motacilla alba N - b B * * FV 

Blaumeise Cyanistes caeruleus b b b B * * FV 

Bluthänfling Carduelis cannabina b N b B 2 3  U2 

Buchfink Fringilla coelebs b N b B * * FV 

Buntspecht Dendrocopos major b b b B * * FV 

Dorngrasmücke Sylvia communis b b b B V * FV 

Elster Pica pica b b b B * * FV 

Fasan2020 Phasianus colchicus Bz - b B * * GF 

Fitis Phylloscopus trochilus Bz - b B * * FV 

Gartenbaumläufer2023 Certhia brachydactyla b N b B * * FV 

Gartengrasmücke Sylvia borin Bz - b B * * FV 

Gartenrotschwanz 
Phoenicurus 

phoenicurus 
Bz - b B 3 V U1 

Girlitz Serinus serinus b b b B * * FV 

Goldammer Emberiza citrinella b N b B * V FV 

Grauschnäpper Muscicapa striata b b b B * V  FV 

Grünfink Carduelis chloris b b b B * * FV 

Grünspecht Picus viridis B B s B * * FV 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros b b b B * * FV 

Haussperling Passer domesticus b b b B V V U1 

Heckenbraunelle Prunella modularis D - b B * * FV 

Kernbeißer2020 
Coccothraustes 

coccothraustes 
Bz - b B * * FV 

Klappergrasmücke2023 Sylvia curruca b b b B 3 * U1 

Kleiber Sitta europaea b b b B * * FV 

Kleinspecht2023 Dendrocopos minor Bz - b B V V U1 

Kohlmeise Parus major b b b B * * FV 

Kolkrabe2023 Corvus corax N N b B * * FV 

Kormoran2023 Phalacrocorax carbo D - b B * * FV 

Mauersegler Apus apus N N b B 3 * U1 

Mäusebussard Buteo buteo N N s A * * FV 

Mehlschwalbe Delichon urbicum N - b B 3 3 U1 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b b b B * * FV 

Neuntöter2023 Lanius collurio B N s V V * FV 

Rabenkrähe Corvus corone corone b N b B * * FV 

Rauchschwalbe Hirundo rustica N N b B V V U1 

Ringeltaube Columba palumbus b - b B * * FV 

Rotkehlchen Erithacus rubecula b b b B * * FV 
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Rotmilan Milvus milvus N N s A V * FV 

Schwanzmeise2021 Aegithalos caudatus D D b B * * FV 

Singdrossel Turdus philomelos b N b B * * FV 

Sperber2023 Accipiter nisus N N s A * * FV 

Star Sturnus vulgaris b b b B * 3  FV 

Steinkauz2020 Athene noctua Bz Bz s A 3 V U2 

Stieglitz Carduelis carduelis b b b B V * U1 

Sumpfmeise2023 Parus palustris Bz Bz b B * * FV 

Trauerschnäpper2021 Ficedula hypoleuca B B b B V 3 FV 

Türkentaube2023 Streptopelia decaocto Bz - b B * * FV 

Turmfalke Falco tinnunculus B N s A * * FV 

Wendehals2020 Jynx torquilla b - s B 1 3 U2 

Zaunkönig Troglodytes troglodytes b - b B * * FV 

Zilpzalp Phylloscopus collybita b - b B * * FV 

Legende: 

Vorkommen (St) (nach SÜDBECK ET AL.) Rote Liste: Artenschutz: Erhaltungszustand in Bayern (EHZ): 

b: Brutverdacht 

B: Brutnachweis 

zu prüfende Arten 

im Sinne BLfU 

(2020) 

D: Deutschland (2020)3 
BY: Bayern (2016)4 

St: Schutzstatus 

b: besonders geschützt 

s: streng geschützt 

 

§: Rechtsgrundlage 

B: BArtSchV (2005) 

V: Anh. I VSchRL 
A: Anh. A VO (EU) 338/97 

FV günstig 

U1 
ungünstig bis 

unzureichend 
0: ausgestorben 
1: vom Aussterben 

bedroht 
2: stark gefährdet 

3: gefährdet 

V: Vorwarnliste 

*: ungefährdet 
2020: Erfassung dieser Art 

erfolgte nur im 

hochgestellten Jahr 
 

U2 unzureichend bis schlecht 

Bz: 

Brutzeitnachweis 

N: Nahrungsgast 

 

GF Gefangenschaftsflüchtling 

D: Durchzügler 

 

Aufnahme: 

Dr. Patrick Masius, Leon Dietewich 

B. Sc., Madita Jappe M.Sc. 

 

EG: Eingriffsgebiet  

UG: Untersuchungsgebiet 

 

5.1.1 Vereinfachte Prüfung für allgemein häufige Vogelarten 

Die Arten sind zwar grundsätzlich einzeln auf ihre Betroffenheit durch ein Vorhaben und die Wahrung der ökologi-

schen Funktion im räumlichen Zusammenhang zu prüfen. Zur Vereinfachung ist aber eine Anpassung des Prüfniveaus 

(Abschichtung) an die naturschutzfachliche Bedeutung der jeweiligen Art und an die nationale Verantwortung für 

eine Art statthaft. Auch ist eine zusammenfassende Bearbeitung von Arten mit ähnlichen Ansprüchen in ökologi-

schen Gilden möglich, wenn deren Erhaltungszustand günstig ist und sie nicht auf der Roten Liste geführt werden. 

Für diese Arten kann aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden, dass die öko-

logische Funktion ihrer Lebensstätten gem. § 44 Abs. 5 BNatSchG weiterhin vorhanden bzw. im Falle einer Störung 

keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der jeweiligen Lokalpopulation gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

durch den Eingriff zu erwarten ist. Der Verbotstatbestand der direkten Gefährdung nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG 

hat keine Relevanz, da er durch entsprechende Bauzeitenregelungen vermieden werden kann.  

 

3) DRV (Hrsg.; 2020): Rote Liste der Brutvögel Deutschlands, 6. Fassung. Berichte zum Vogelschutz 75: 12-112. 
4) LfU (Hrsg.; 2016): Rote Liste und Liste der Vögel Bayerns. Augsburg. 
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Für die Vogelarten, deren Erhaltungszustand landesweit als günstig bewertet wird bzw. die unter den Status der 

Neozoen oder Gefangenschaftsflüchtlinge fallen, erfolgt daher eine vereinfachte artenschutzrechtliche Prüfung. 

Um eine Beeinträchtigung der Freibrüter im Plangebiet zu vermeiden, sind die notwendigen Rückschnitts-, Fäll- und 

Rodungsmaßnahmen sowie die Baufeldräumung außerhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Ok-

tober und dem 28./29. Februar eines Jahres, stattfinden (V 01).  

Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und mit einer ökologischen Baubegleitung 

abzusichern. Der Verlust von Höhlen und Nischen kann durch die Installation Nisthilfen kompensiert werden (C 01). 

Darüber hinaus finden sich entsprechende gleichwertige Habitate im Umfeld des Eingriffs. 

 

Tabelle 14: Vereinfachte Prüfung für allgemein häufige Vogelarten 

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 

potenziell betroffen 
nach BNatSchG  
§ 44 Abs. 1 Nr. Bemerkungen 

1 2 3 

Gastvögel 

Bachstelze Motacilla alba    

Das Plangebiet weist keine 

Nahrungshabitate auf, die für 

die mobilen Vogelarten essen-

ziell und damit artenschutz-

rechtlich relevant wären. 

Kormoran Phalacrocorax carbo    

Kolkrabe Corvus corax    

Mauersegler Apus apus    

Mäusebussard Buteo buteo    

Mehlschwalbe Delichon urbicum    

Rauchschwalbe Hirundo rustica    

Rotmilan Milvus milvus    

Sperber Accipiter nisus    

Freibrüter  

Amsel Turdus merula    

Verlust von Gehölzen als po-

tenzielle Brutstätte. Da die Ar-

ten aber entweder jährlich 

neue Niststätten bilden oder 

bei Störungen regelmäßig neu 

nisten können und in der Um-

gebung adäquate Habitat 

Strukturen zum Ausweichen 

zur Verfügung stehen, tritt un-

ter Einhaltung der Bauzeiten-

beschränkung (V 01) der Ver-

botstatbestand nicht ein. 

Buchfink Fringilla coelebs    

Elster Pica pica    

Gartengrasmücke Sylvia borin    

Girlitz Serinus serinus    

Grünfink Carduelis chloris    

Heckenbraunelle Prunella modularis    

Kernbeißer Coccothraustes coccothraustes    

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla    

Ringeltaube Columba palumbus    

Rabenkrähe Corvus corone corone    

Schwanzmeise Aegithalos caudatus     

Singdrossel Turdus philomelos     

Türkentaube Streptopelia decaocto     

Höhlen- und Nischenbrüter  

Buntspecht Dendrocopos major    Verlust potenzieller und nach-

gewiesener Brutmöglichkeiten 

durch Rodungs- und Schnitt-

maßnahmen; Verluste können 

durch die Installation 

Blaumeise Parus caeruleus    

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla    

Grauschnäpper Muscicapa striata    
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Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros    geplanter Nisthilfen (C 01) in 

der Umgebung ausgeglichen 

werden. Die Maßnahme zur 

Strauch-/Baumhecke (A 03) 

bietet einigen Arten auch Brut-

möglichkeiten. 

Kleiber Sitta europaea    

Kohlmeise Parus major    

Sumpfmeise Parus palustris    

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca    

Zaunkönig Troglodytes troglodytes    

Bodenbrüter 

Fitis Phylloscopus trochilus    Da Bodenbrüter jedes Jahr ein 

neues Nest anlegen, kann un-

ter Einhaltung einer Bauzeiten-

beschränkung (V 01) das Ein-

treten von Verbotstatbestän-

den ausgeschlossen werden. 

Rotkehlchen Erithacus rubecula    

Zilpzalp Phylloscopus collybita    

 

 

5.1.2 Artspezifische Prüfung für nicht allgemein häufige Vogelarten 

Nach der Arbeitshilfe für die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung in Bayern ist die Betroffenheit von Arten, die 

nicht als allgemein häufig gelten, einzeln oder in Gilden von Arten mit ähnlichen Habitatansprüchen und Empfind-

lichkeiten zu prüfen (LFU 2020). Dies gilt für 

- Arten, die in der Roten Liste von Deutschland (2016) oder Bayern (2016) geführt werden (außer ausgestor-

bene oder verschollene Arten bzw. Arten der Vorwarnliste) 

- Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 

- Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 Vogelschutz-Richtlinie 

- streng geschützte Arten nach BArtSchV 

- Koloniebrüter 

- Arten, für die Deutschland oder Bayern eine besondere Verantwortung tragen 

- Arten mit kollisionsgeneigtem Verhalten, die nicht flächendeckend verbreitet sind 

Für die wertgebenden Vogelarten Bluthänfling, Dorngrasmücke, Goldammer, Grünspecht, Haussperling, Klapper-

grasmücke, Neuntöter, Star, Stieglitz, Turmfalke, Steinkauz und Wendehals ist daher eine artspezifische Prüfung 

durchzuführen, da ein Brutverdacht/ -nachweis im Untersuchungsgebiet besteht (siehe auch: Artenschutzrechtliche 

Prüfbögen, Kap. 9).  

Als reine Nahrungsgäste im Untersuchungsgebiet sind Kolkrabe, Mauersegler, Mäusebussard, Mehlschwalbe, 

Rauchschwalbe, Rotmilan und Sperber registriert worden. Da das Eingriffsgebiet als Nahrungshabitat keine Struktu-

ren aufweist, die für diese Arten essenziell wären, ist ein Teilverlust dieses Habitats nicht als artenschutzrechtlich 

relevant einzustufen. Mit den umliegenden Freiflächen östlich und nördlich des Geltungsbereichs sind ausreichend 

vergleichbare Strukturen vorhanden, so dass auch genügend Ausweichmöglichkeiten für die genannte Art besteht. 

Der Kormoran aus dem Jahr 2023 ist als Durchzügler zu werten und für die Arten Gartenrotschwanz und Kleinspecht 

liegt lediglich ein Brutzeitnachweis vor. 

 

Stieglitz und Bluthänfling 

Diese Finkenarten haben recht ähnliche Ansprüche an ihren Lebensraum und Brutplatz. Sie kommen auch in Sied-

lungsbereichen vor, benötigen verschiedene Gehölze (auch Nadelgehölze) als Brutplätze und zur Nahrungssuche, 
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sowie Staudenfluren und z. T. auch offene Bodenflächen. Solche Nahrungshabitate können auch mehrere hundert 

Meter vom Brutplatz entfernt sein. Der Bluthänfling wird in der Roten Liste Bayern als gefährdet eingestuft, der 

Erhaltungszustand ist schlecht. Der Stieglitz wird in der Roten Liste Bayern auf der Vorwarnliste geführt mit ungüns-

tigem Erhaltungszustand. Die Brutbestände werden wie folgt vom Landesamt für Umwelt Bayern (2022) angegeben: 

Bluthänfling 8.000 bis 15.000 Brutpaare und Stieglitz 30.000 bis 38.000.  

Der Stieglitz wurde in allen drei Kartierjahren mit Brutrevieren im Untersuchungsgebiet festgestellt. Die Brutstätten 

befinden sich jedoch größtenteils in den Gehölzen randlich außerhalb des Eingriffsgebiets. Im Jahr 2021 lag ein Re-

vier innerhalb des EG. Der Bluthänfling wurde in den Jahren 2021 und 2023 mit jeweils einem Brutrevier nachgewie-

sen. 2021 lag das Revier weit im Norden des Untersuchungsgebiets im Bereich der nächsten Streuobstwiese. Im Jahr 

2023 gab es einen Brutverdacht westlich knapp außerhalb des EG. Es ist davon auszugehen, dass beide Arten beson-

ders den Bereich der Streuobstwiese im Westen des EG auch zur Nahrungssuche aufsuchen. 

Um die Gefährdung von Individuen während der Bauarbeiten gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG zu verhindern, ist 

eine Bauzeitenbeschränkung vorzunehmen (V 01). Das Stieglitzrevier im EG ist von dem Vorhaben betroffen und 

wird möglicherweise wegfallen, es ist jedoch vom Wirken der Legalausnahme auszugehen. Die Streuobstwiese im 

Westen des EG wird durch den Eingriff verloren gehen und damit auch nicht mehr als Nahrungsquelle für die Fin-

kenarten dienen. Hier ist eine Pflanzung von finkengerechten Gehölzen für die Aufrechterhaltung der Nahrungsquel-

len als Kompensationsmaßnahme (A 03) vorzusehen. Potenzielle Bruthabitate sind im Plangebiet und seiner Umge-

bung in ausreichender Zahl vorhanden.  

 

Steinkauz 

Der Lebensraum des Steinkauzes, der als Kulturfolger gilt, wird durch mehr oder weniger offene, reich strukturierte 

Wiesen- und insbesondere Weidelandschaften geprägt und ist eng mit der menschlichen Nutzung verbunden. Die 

kleine Eulenart ist oft in alten Streuobstwiesen anzutreffen, in denen sie Brutmöglichkeiten in Baumhöhlen findet 

und auf kurzrasigen Grünflächen Regenwürmer, Insekten oder auch Kleinnager am Boden erbeutet. Waldgebiete 

werden überwiegend gemieden, da der größere Waldkauz eine erhebliche Bedrohung darstellt. Steinkäuze weisen 

eine ausgeprägte Brutplatztreue auf und gelten als Standvögel. Der Bestand des Steinkauzes ist jedoch durch Nut-

zungsaufgabe und seine enge ökologische Bindung an gefährdete Lebensräume stark gefährdet und bedarf beson-

derer Verantwortung. 

Der Steinkauz wurde einmalig rufend im Juli 2020 erfasst, wobei aufgrund der kurzen Rufdauer eine genaue Lokali-

sierung im Untersuchungsraum nicht möglich war. Es ist zu erwarten, dass dieser das Plangebiet als Nahrungs- und 

Fortpflanzungshabitat nutzt. Selbst wenn die Brutstätte nicht direkt vom Eingriff betroffen sein sollte, ist nicht aus-

zuschließen, dass er sein Revier aufgibt, da ihm kein ausreichend großes störungsfreies Jagdgebiet im Umfeld ver-

bleibt. Daher sind im Umfeld an geeigneter Stelle zwei Steinkauzröhren zu installieren (C 02). Die Maßnahme ist mit 

der UNB abzustimmen und zu dokumentieren. Um Individuenverluste während der Bauphase zu verhindern ist des 

Weiteren eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) vorzusehen. 

 

Dorngrasmücke 

Dorngrasmücken leben in offenen und halboffenen Bereichen mit einzelnen Büschen und Stauden und fliegen vor 

allem sonnige Dornensträucher an. Die Dorngrasmücke ist ein Gebüschschlüpfer, bewegt sich also hauptsächlich 

innerhalb des Gebüschs. Sie sind Langstreckenzieher und überwintern in oder südlich der Sahelzone. Die Dorngras-

mücke baut ihr Nest in Stauden, niedrige Dornsträucher und Hecken. Oft werden auch Brennnesseln oder 
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Brombeeren als Nistplatz genutzt. Das Nest wird nah über dem Boden gebaut. Mehr als die anderen Grasmücken ist 

die Dorngrasmücke Brutvogel der offenen Landschaft, die mit Hecken und Büschen oder kleinen Gehölzen durch-

setzt ist. Extensiv genutzte Agrarflächen werden bevorzugt besiedelt, gemieden wird das Innere geschlossener Wald-

gebiete ebenso wie dicht bebaute Siedlungsflächen. Nur kleinere Waldgebiete werden am Rand, auf größeren Kahl-

schlägen und Lichtungen besiedelt. In Bayern sind neben Heckenlandschaften verbuschte Magerrasenlebensräume, 

Bahndämme und Kiesgruben von Bedeutung, die Brut- und Nahrungshabitat im gleichen Lebensraum kombinieren. 

Die Dorngrasmücke ist in Bayern auf der Vorwarnliste und zählt 10.000-22.000 Brutpaare. Die Intensivierung der 

Landnutzung mit Rückgang an Brutplätzen in Hecken, Büschen und Feldgehölzen, Umbruch von Grünlandflächen zu 

Äckern oder Intensivierung der Grünlandnutzung haben Bestandsminderungen zur Folge. 

Im Jahr 2021 bestand für die Dorngrasmücke Brutverdacht in der Hecke nördlich angrenzend an das EG. Im Jahr 2023 

lag das Revierzentrum auf der Streuobstwiese im EG. Unter Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung (V 01) ist nicht 

vom Eintreten eines der Verbotstatbestände auszugehen. Die für die Klappergrasmücke angesetzte Heckenpflan-

zung (A 03) kommt auch der Dorngrasmücke zugute. 

 

Goldammer 

Die Goldammer kommt in offenen und halboffenen Landschafen vor, wobei sie auf Büsche, Hecken und strukturrei-

che Randbereiche als Brut-, Balz- und Nahrungshabitat angewiesen ist. Das Nest wird in niedrigen Büschen aber auch 

am Boden in Gras- und Krautvegetation gebaut. Die Art ernährt sich hauptsächlich von Sämereien, zur Brutzeit wer-

den hingegen zur Ernährung der Nestlinge zahlreiche Wirbellose aufgenommen. Goldammern sind Kurzstrecken- 

und Teilzieher, überwintern jedoch überwiegend vor Ort. Die Goldammer ist in Bayern nicht gefährdet und zählt 

495.000-1.250.000 Brutpaare.  

Die Goldammer wurde in allen Kartierjahren in den Gehölzen nördlich des EG nachgewiesen. In den Jahren 2020 und 

2021 jeweils mit Brutverdacht. Im Jahr 2023 lediglich mit einem Brutzeitnachweis. Die Goldammer nutzt das EG 

lediglich zur Nahrungssuche. Unter Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung (V 01) ist nicht vom Eintreten eines der 

Verbotstatbestände auszugehen. Die angesetzte Heckenpflanzung (A 03) kommt auch der Goldammer zugute und 

kann deren Nahrungshabitate aufwerten. 

 

Grünspecht 

Der Grünspecht sucht seine überwiegend aus Ameisen bestehende Nahrung am Boden. Die Grünfärbung des Rü-

ckens lässt die Tiere dabei optisch mit der Umgebung verschmelzen. Diese Spechtart ist daher als einzige vor allem 

in halboffenen Bereichen wie Feldgehölzen, Baumreihen, Obstwiesen und durchgrünten Ortsrändern verbreitet. Ge-

schlossene Wälder werden gemieden, wenn keine Waldwiesen oder lückige Waldränder eine Besiedlung ermögli-

chen. Für die Brut benötigt er bestehende größere Spechthöhlen oder ausgefaulte Astabbrüche, die er oft in alten 

Obstbäumen findet. Für den Brutvogel mosaikreicher Landschaften mit nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen 

Grünlandbiotopen sowie totholzreichen Laubwaldaltbeständen ist Nutzungsintensivierung von Magerstandorten in 

ganz Bayern ein ernster Gefährdungsfaktor. Die aktuelle Bestandsschätzung liegt deutlich über jener aus dem Zeit-

raum 1996-1999. Die Daten des Monitorings häufiger Brutvögel bestätigen einen signifikant positiven Bestandstrend 

seit 1991. Der Brutbestand beträgt 6.500-11.000 Brutpaare in Bayern. 

Für den Grünspecht stellt das Plangebiet mit dem Wechsel von Wald zu Weide ein geeignetes Nahrungs- und Brut-

habitat dar. Er wurde hier über drei Jahre hinweg mit Brutverdacht festgestellt. Im Jahr 2020 gab es sogar einen 

Brutnachweis auf der Streuobstwiese in einem ausgehöhlten Apfelbaum. Geeignete Bruthöhlen befinden sich auf 
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der Streuobstwiese im Westen des Eingriffsgebiets. Die Art ist außerhalb des Waldes auf das Vorkommen von Amei-

sen als Hauptnahrungsquelle angewiesen. Diese Habitatansprüche werden im EG erfüllt.  

Die Bruthöhle und weitere potenzielle werden durch den Eingriff verloren gehen. Die unter C 01 definierte Maß-

nahme zur Etablierung von vier Kunsthöhlen für den Grünspecht auf geeigneten Flächen ist deshalb als rechtlich 

gebotene CEF-Maßnahme einzustufen.  

Grünspechte sind zwar sehr scheu und fliegen bei menschlicher Annäherung auf etwa 30 m ab. Gerade diese, dem 

Haussperling ähnliche Verhaltensstrategie ermöglicht der Art aber ein Leben in der Nähe des Menschen, weshalb 

die Funktion dieses Lebensraums für den Grünspecht durch das Näherrücken der Bebauung und Siedlungsnutzung 

nicht gefährdet wird. Um eine individuelle Gefährdung einzelner Tiere im Zuge der Baumaßnahmen sicher auszu-

schließen, ist vor Fällung potenzieller Habitatbäume eine Kontrolle durch eine fachkundige Person durchzuführen (V 

02). 

 

Haussperling 

Der Haussperling gilt als ausgesprochener Kulturfolger in dörflichen und städtischen Siedlungen. Die Bindung an 

menschliche Behausungen liegt dabei schon so lange zurück, dass es unklar ist, welchen Lebensraum der Haussper-

ling ursprünglich nutzte. Seine höchsten Dichten erreicht er in bäuerlich geprägten Dörfern mit lockerer Bebauung 

und Tierhaltung. Seine Nester befinden sich meist unterhalb der Dächer in Spalten und Mauernischen, seltener wer-

den auch Baumhöhlen und Nistkästen genutzt. Haussperlinge brüten gerne, sofern es die Gebäudestruktur zulässt, 

in Kleinkolonien mit bis zu 20 Paaren. Die Bestände weisen jedoch langfristig einen Rückgang auf. Schon seit den 

1970er Jahren sind Bestandsrückgänge dokumentiert. Die Gründe hierfür liegen in den zunehmend modernen Häu-

serbauten die keinerlei Brutmöglichkeiten zulassen, da Höhlen und Spalten fehlen. Ebenso werden Freiflächen wei-

testgehend versiegelt und die Vieh- bzw. Hühnerhaltung, von denen der Haussperling am meisten profitiert, geht 

zurück. Die Vögel leiden dadurch an Nahrungsarmut und fehlenden Nistmöglichkeiten. Der Haussperling gilt als 

Standvogel und ist auch im Winter in Deutschland anzutreffen. Der Brutbestand in Bayern beträgt 200.000-530.000 

Brutpaare mit dem kurzfristigen Bestandstrend Rückgang > 20 %. 

Brutplätze des Haussperlings befanden sich in den Untersuchungsjahren jeweils in den Hausgärten im Süden an-

grenzend an das EG. Ein Brutrevier wurde 2023 innerhalb der Grenzen des EG aufgenommen. Alle erfassten 

Haussperlingsreviere bleiben jedoch von dem Eingriff unbetroffen. Die Art sucht die Streuobstwiese des Plangebiets 

jedoch regelmäßig zur Nahrungssuche auf. Im vorliegenden Fall gehen durch das Vorhaben somit zwar Nahrungsha-

bitate verloren, da in der umgebenden Siedlungsrandlage jedoch weiterhin ausreichend Habitate zur Verfügung ste-

hen, ist von keinem erheblichen Konfliktpotenzial auszugehen. Eine Integration von Nistmöglichkeiten in die ge-

plante Wohnbebauung ist empfohlen (E 03). 

 

Klappergrasmücke 

Die kleinste heimische Grasmücke ist eine insektenfressende Vogelart, die in halboffenem bis offenem Gelände mit 

Feldgehölzen und Buschgruppen wie Böschungen, Dämme, Trockenhänge, aufgelassene Weinberge, Waldränder, 

Kahlschläge, junge Fichten- und Kiefernschonungen und Wacholderheiden lebt. Sie ist in Siedlungen sehr häufig in 

Parks, Gärten und Grünanlagen zu hören und zu sehen, auch wenn diese mitten in einem Wohngebiet liegen. Als 

Freibrüter legt die Klappergrasmücke ihr Nest in niedrige Büsche, Dornsträuchern oder kleine Koniferen. In Gehölzen 

wird nach kleinen Insekten und deren Larven gesucht. Die höchste Dichte an Brutpaaren erreicht die Klappergras-

mücke im Offenland mit zahlreichen Gebüschen mit bis zu vier Paaren pro 10 ha (HGON 2010). Sie ist ein 
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Langstreckenzieher und überwintert größtenteils im Sudan oder in Äthiopien. Die Bestände der Klappergrasmücke 

sind stabil, wobei dennoch Bestandsrückgänge festzustellen sind. Regional gibt es Beobachtungen von Bestands- 

und Arealrückgängen. Der kurzfristige Bestandstrend in Bayern zeigt einen Rückgang > 20 % auf. Der Brutbestand 

beträgt 10.000-22.000 Brutpaare. Neben dem Verlust von Brutstätten in Feldgehölzen ist auch die abnehmende 

Insektenbiomasse ein Grund für den Bestandsrückstand dieser Art. 

Die Klappergrasmücke wurde im Jahr 2023 mit einem Brutverdacht im Eingriffsgebiet aufgenommen. Das Revier 

wurde am südlichen Rand der Streuobstwiese im Westen des EG lokalisiert und wird im Zuge des Eingriffs verloren 

gehen. Der Verlust des Reviers ist durch die Heckenpflanzung (A 03) zu kompensieren. Individuenverluste können 

durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) vermieden werden. 

 

Neuntöter 

Der Neuntöter nutzt halboffene, gehölzreiche Habitate. Wichtig sind Dornensträucher, um Beutetiere aufzuspießen, 

sowie Bereiche mit niedriger Vegetation für die Beutesuche am Boden. Die Art kommt hauptsächlich in extensiv 

genutztem Kulturland vor, das mit Hecken bzw. Feldgehölzen und Brachen reich gegliedert ist. Als Freibrüter legt 

der Neuntöter sein Nest in Büschen aller Art aber auch in Bäumen an. In Gebieten mit optimaler Habitatausprägung 

kann es auch zu sehr hohen Brutdichten kommen. Als Sommervogel verbringt der Neuntöter den Winter in Afrika 

und gilt als Langstreckenzieher. In Bayern kommt der Neuntöter mit 10.500-17.500 Brutpaaren vor und steht auf 

der Vorwarnliste. Gefährdungsursachen sind unter anderem Habitatveränderungen und -zerstörungen im Brutge-

biet, wie z. B. Ausräumung der Agrarlandschaft oder Flächenversiegelung. 

Im Jahr 2023 gab es einen Brutverdacht hinsichtlich des Neuntöters in einer Gehölzgruppe 75 m nördlich vom Ein-

griffsgebiet, des Weiteren wurde er bei der Nahrungssuche ich Bereich der Streuobstwiese im EG erfasst. Es ist zu 

erwarten, dass das EG nur einen Teil seines Nahrungshabitats darstellt. Im Umfeld finden sich ausreichend gleich-

wertige Strukturen um die ökologische Funktion zu gewährleisten. Unter Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung (V 

01) ist daher nicht vom Eintreten eines der Verbotstatbestände auszugehen. Die angesetzte Heckenpflanzung (A 03) 

kommt auch dem Neuntöter zugute und kann Nahrungshabitate der Art aufwerten. 

 

Star 

Der Star brütet in Gärten, Parks, Wäldern und in der Nähe von Wiesen, als auch in lockeren Siedlungen und Laub-

wäldern. Nicht vorhanden sind sie in dichten Fichtenwäldern. Wichtig sind offene, kurzrasige Flächen, welche als 

Nahrungshabitat zur Brutzeit genutzt werden. Wenn das Höhlen- und Nahrungsangebot hoch ist, brüten sie in Kolo-

nien und weisen kleinflächig hohe Dichten auf. Sie bilden große Schwärme auf Wiesen und Weiden, Obstanbauflä-

chen und Weinbergen. In Bayern ist der Star außerhalb höherer Gebirgslagen flächendeckend verbreitet, genau wie 

in ganz Europa mit Ausnahme von Spanien und Portugal. In Nordamerika, Südafrika, Südaustralien und Neuseeland 

ist der Star ebenfalls zuhause. In Bayern beträgt der Brutbestand 495.000-1.250.000 Brutpaare. Er wird auf der Roten 

Liste Deutschland als gefährdet geführt. 

Der Star ist mit vielen Individuen im Eingriffsgebiet und dessen direkten Umfeld vertreten. So gab es in allen Kartier-

jahren Bruten in den Gehölzen, welche das EG säumen. 2023 gab es auch einen Brutverdacht in einer der Baumhöh-

len auf der Streuobstwiese innerhalb des EG. Die unter C 01 definierte Maßnahme zur Etablierung von zwei Staren-

kästen auf geeigneten Flächen ist deshalb als rechtlich gebotene CEF-Maßnahme einzustufen. Unter Einhaltung der 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) können etwaige Individuenverluste vermieden werden.  
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Turmfalke 

Der Lebensraum des Turmfalken liegt innerhalb halboffener und offener Landschaften aller Art mit reichem Angebot 

an Nistplätzen in Feldgehölzen, Baumgruppen, Einzelbäume oder in Randbereichen angrenzender Wälder. Gebiets-

weise werden auch Felswände, Steinbrüche sowie Wände von Sand- und Kiesgruben genutzt.  

Alte Rabenvogelnester werden ebenfalls gerne übernommen. Im nahen Siedlungsbereich sind Turmfalken oft inner-

halb von Kirchtürmen oder anderen hohen Gebäuden anzutreffen. Auch angebrachte Nistkästen an verschiedensten 

Strukturen, werden meist gut angenommen. Neben passenden Nistmöglichkeiten ist ein hoher Grünlandanteil mit 

Mäusebeständen wichtig. Hat ein Turmfalke eine Maus erspäht, fixiert der Vogel seine Beute durch den sog. „Rüt-
telflug“. Dabei erkennt der geschickte Jäger die Urinspuren der Mäuse innerhalb der Laufgänge, die er durch seine 

UV-Sichtigkeit ausmachen kann. So ist es ihm möglich, zielsicher zuzuschlagen. Als seine bevorzugte Beute gelten 

überwiegend Feldmäuse, wobei im Winter auch an Futterstellen Singvögel wie Stare, Sperlinge und Finken geschla-

gen werden. Ein großer Teil der Turmfalken überwintert im Brutgebiet, aber generell gelten diese Vögel als Mittel- 

und Kurzstreckenzieher. Der Turmfalke ist in Bayern nicht gefährdet und wird auch auf der Roten Liste wandernden 

Vogelarten als nicht gefährdet geführt. 

Für den Turmfalken bestand für das Jahr 2023 ein Brutverdacht in der Baumgruppe westlich an das EG angrenzend. 

Diese Baumgruppe liegt außerhalb des EG und somit als Brutstätte erhalten. Des Weiteren nutzt der Turmfalke die 

Grünlandflächen des EG als Nahrungshabitat. Dieses ist jedoch nicht als essenziell für die Art einzuschätzen und es 

ist vom Wirken der Legalausnahme auszugehen, da genug gleichartiger Lebensraum in der Umgebung vorhanden 

ist. Unter Einhaltung der Bauzeitenbeschränkung (V 01) können etwaige Individuenverluste während der Bauphase 

vermieden werden.  

 

Wendehals 

Der Wendehals ist ein Höhlenbrüter, der zwar mit den Spechten eng verwandt ist, seine Nisthöhlen aber nicht selbst 

baut. Er kommt in aufgelockerten Wäldern und halboffenen Landschaften vor. Wichtig ist eine Nachbarschaft zu 

offenen Flächen, wo er Ameisen als seine Hauptnahrung finden kann. In diesem Zusammenhang ist auch der in den 

vergangenen Jahrzehnten gestiegene Nährstoffgehalt der Grünlandhabitate problematisch. Die Ameisen sind eher 

wärmeliebend und kommen auf mageren Flächen mit schütterer Vegetation vor, wo sie vom Wendehals auch leicht 

gefunden werden können. In dichten und artenarmen Grünlandbeständen ist das nicht der Fall. Der Wendehals ist 

in Bayern nur regional verbreitet. Das Brutareal hat sich im Vergleich zur Erfassung 1996-1999 verkleinert. Sein Ver-

breitungsschwerpunkt liegt im klimatisch milden und trockenen Nordwestbayern (v. a. Mainfränkische Platten, Süd-

rhön, Hassberge, südlicher Steigerwald, Frankenhöhe, Vorland der Frankenalb und Teile der Südlichen Frankenalb). 

Der Wendehals ist in Bayern vom Aussterben bedroht. Auf der Roten Liste wandernder Vogelarten wird er als ge-

fährdet eingestuft. Der starke Bestandsrückgang ist sowohl auf den anhaltenden Lebensraumverlust in den letzten 

Jahrzehnten (Rodung alter Streuobstbestände, Umwandlung von Streuobstbeständen in Niederstammplantagen, 

Verlust der Streuobstgürtel um die Dörfer durch Ausweisung von Baugebieten) als auch auf eine sich verschlech-

ternde Nahrungsgrundlage durch die Vernichtung von Ameisen (Intensivierung der Landwirtschaft, Erhöhung des 

Pestizideinsatzes, Aufforstung von Grenzertragsstandorten, Eutrophierung von Magerstandorten durch Nährstoffe-

intrag und Pflege von Grundstücken) zurückzuführen. 

Der Wendehals wurde bei den Kartierungen im Jahr 2020 mit einem Brutverdacht im Bereich des Streuobstes im 

Norden des Untersuchungsgebiets aufgenommen. Die Distanz zum Eingriffsgebiet beträgt mehr als 200 m. Die Be-

troffenheit des Wendehalses durch den Eingriff kann ausgeschlossen werden. 
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5.2. Fledermäuse 

Im Untersuchungsgebiet wurden im Jahr 2020 vier Abend- bzw. Nachtbegehungen unter Einsatz eines 

Ultraschalldetektors (Batlogger der Fa. Elecon) durchgeführt. Bei diesen wurde das Plangebiet systematisch 

abgegangen, dabei wurde auf relevante Strukturen, wie mögliche Fledermausquartiere oder potentielle 

Jagdhabitate geachtet. Die Bestimmung der Arten erfolgte vor Ort und durch computergestützte Nachbearbeitung 

der empfangenen Rufe.  

In dem Untersuchungsgebiet konnten im Rahmen der Begehungen und deren Auswertung insgesamt mindestens 

neun Fledermausarten nachgewiesen werden. Sicher bestimmt werden konnten: Die Zwergfledermaus (Pipistrellus 

pipistrellus), das Große Mausohr (Myotis myotis), die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), der Große 

Abendsegler (Nyctalus noctula), die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), die Mückenfledermaus (Pipistrellus 

pygmaeus) und die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus). Außerdem wurden Such- bzw. Transferrufe der 

Gattung Nyctalus, Pipistrellus und Myotis aufgezeichnet, die aufgrund der Klangqualität oder Aufnahmedauer nicht 

zweifelsfrei einer Art zugeordnet werden konnten. In dem Plangebiet wird das Vorkommen der Kleinen 

Bartfledermaus (Myotis mystacinus) und Großen Bartfledermaus (Myotis brandtii) angenommen, allerdings ähneln 

sich die Rufe der beiden Arten, weshalb ein Vorkommen beider Arten nicht sicher bestätigt werden kann, aufgrund 

des Habitats aber anzunehmen ist.  

Zu den vorkommenden gebäudebewohnenden Arten zählt die Zwergfledermaus, die Mückenfledermaus, das Große 

Mausohr und die Breitflügelfledermaus. Zu den Waldarten, welche vor allem Baumhöhlen oder zum Teil auch 

Spalten als Sommerquartier nutzen, werden die Mopsfledermaus, die Rauhautfledermaus und der Große 

Abendsegler gezählt. Die Kleine Bartfledermaus kommt eher in offenen oder halboffenen Landschaften vor und hat 

ihr Quartiere häufig an Gebäuden, wohingegen die Große Bartfledermaus Wälder und Gewässer als Lebensraum 

bevorzugt und Baumhöhlen und Spaltenquartiere nutzt. 

 

Tabelle 15: Artenliste der Fledermäuse im Plangebiet und seiner näheren Umgebung  

Deutscher Name Wissenschaftlicher Name 
Artenschutz Rote Liste EHZ 
St. § BY D BY 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus s II & IV 3 2 U1 
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus s IV 3 G U1 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula s IV * V U1 

Bartfledermaus1 

(Große und Kleine Bartfledermaus) 
Myotis brandtii 
Myotis mystacinus 

s IV 2 V U1 

s IV * V U1 

Großes Mausohr Myotis myotis s II & IV * V U1 
Mausohren (Gattung)1  
(wahrscheinlich Bartfledermaus) 

Myotis spec. S (II) & IV    

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii s IV * - U1 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus s IV * - FV 
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus s IV V - FV 
Legende: 
Artenschutz: Rote Liste: Erhaltungszustand (EHZ) in Bayern (2019): 
St: Schutzstatus D: Deutschland (2008) FV günstig 

b: besonders geschützt B: Bayern (2017) U1 ungünstig bis unzureichend 
s: streng geschützt 2: stark gefährdet U2 unzureichend bis schlecht 

§: Anhang der FFH-RL 3: gefährdet xx keine ausreichenden Daten 
 G: Gefährdung unb. Ausmaßes  

 V: Vorwarnliste  

 D: Daten unzureichend  

 *: ungefährdet  
1Mittels Detektor nicht auf Artniveau bestimmbar/ Aufnahmequalität unzureichend 
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Das Plangebiet mit Wiesenflächen und Streuobstbeständen im Anschluss an die umgebende Offenlandschaft und 

Waldgebiete stellt nicht nur für die gebäudebewohnenden Fledermausarten einen ausgesprochen günstigen 

Lebensraum dar, sondern auch für die Waldarten. Dabei bilden die Heckenstrukturen und Gehölzränder im 

Geltungsbereich attraktive Leitlinien für Jagd- und Transferflüge. Auch der von der Planung betroffene 

Streuobstbestand ist für diese Arten Teil ihres Jagdlebensraums. Das Plangebiet weist eine hohe Artenvielfalt und 

Fledermausaktivität auf, die vor allem in den Bereichen mit Streuobst und Gehölzen festgestellt wurde. Das 

strukturärmere Grünland im südöstlichen Bereich des Plangebiets spielt als Lebensraum eine untergeordnete Rolle 

mit einer wesentlich niedrigeren Fledermausaktivität. 

  

Abbildung 16: Baumhöhlen im Plangebiet, welche potentielle Fledermausquartiere darstellen. 

 

Innerhalb des Plangebiets wurden mehrere Baumhöhlen und abgestorbene Bäume mit Rindenspalten festgestellt, 

die sich als Quartier für Fledermäuse gut eignen. Die alten Streuobstbäume bieten somit potentielle 

Wochenstubenquartiere, aufgrund der teilweise dickwandigen Höhlen bieten sich diese aber auch als 

Winterquartier für die Rauhautfledermaus oder den großen Abendsegler an.  

Die Mopsfledermaus nutzt bevorzugt Spaltenquartiere hinter abstehender Rinde, in Stammanrissen und 

Fledermauskästen. Diese Quartiere werden nicht nur im Sommer genutzt, sondern ebenfalls im Winter. Werden 

diese Quartiere nicht ausreichend in den Wäldern vorgefunden, so kann davon ausgegangen werden, dass diese 

auch im waldnahen Heckengebieten genutzt werden. In Bayern kommt die Mopsfledermaus selten vor, die Bestände 

nehmen seit etwa 20 Jahren allerdings wieder zu. In Unterfranken insbesondere in dem Spessart kommt die 

Mopsfledermaus relativ häufig vor. In dem Plangebiet wurde diese an drei von vier Begehungsterminen 

aufgenommen, was dafürspricht, dass diese regelmäßig das Plangebiet überfliegt. Aufgrund der geringen 

Kontakthäufung ist davon auszugehen, dass sie das Plangebiet eher zum Transfer als zur Jagd nutzt. Die Aufnahmen 

der Mopsfledermaus wurden entlang der Hecken und Streuobstwiesen außerhalb des Plangebiets aufgenommen.  
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Abbildung 17: Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) in Bayern und darüber hinaus. Das Plangebiet ist rot 

markiert. Ausschnitt aus der entsprechenden Karte im Nationalen Bericht Deutschland nach Art. 17 FFH-Richtlinie, Stand 

Dezember 2013 (Quelle BfN/BMUB 2013). 

 

Neben der Mopsfledermaus kommen die Waldarten Rauhautfledermaus, Große Bartfledermaus und der Große 

Abendsegler vor. Dass die Waldarten entlang der Wiesenflächen und Hecken erfasst wurden, ist dem Umstand 

geschuldet, dass diese auch regelmäßig in geeigneten Habitaten des (gehölzreichen) Offenlandes jagen. Der Große 

Abendsegler wurde in dem Plangebiet mit einer hohen Aktivität in dem südwestlichen Bereich des Plangebiets 

detektiert. Dieser hat eine enge Bindung an höhlenreiche Altholzbestände und nutzt bevorzugt Spechthöhlen als 

Quartier, welche er in dem Plangebiet vorfindet. Es ist daher davon auszugehen, dass der Abendsegler das Gebiet 

nicht nur zur Jagd nutzt, sondern auch als Wochenstubenquartier. Daher sind die höhlenreichen Streuobstbestände 

für den Abendsegler von großer Bedeutung und sollten während des Planungsprozesses berücksichtigt werden. 

Diese Aussage gilt ebenfalls für die weiteren Waldarten, welche jedoch mit einer wesentlich geringeren 

Kontakthäufung detektiert wurden.  

Die meisten Kontaktaufzeichnungen wurden von Zwergfledermäusen aufgezeichnet, welche in ihren Jagdgebieten 

sehr flexibel sind. Diese wurden in den Streuobstbäumen, Hecken und Gehölzen im Plangebiet beim Jagen 

beobachtet und aufgenommen. Neben der Nutzung als Jagdhabitat ist es ebenfalls möglich, dass die 

Zwergfledermäuse Baumspalten oder abstehende Rinde als Quartier nutzen. Es ist aber davon auszugehen, dass sich 

die Quartiere hauptsächlich in dem nahen gelegenen Ort in Spalten und Nischen von Gebäuden befinden. Da jede 

Kolonie eine Vielzahl (oft 10 bis 20) derartiger Verstecke alternierend nutzt, ist die Bedeutung eines einzelnen 

Quartiers für den Erhalt des Bestandes bei weitem nicht so hoch wie bei ortstreuen Gebäudearten wie der 

Breitflügelfledermaus. Fledermäuse, die Spaltenquartiere nutzen, sind mit wenigen Ausnahmen (z.B. der 

Mopsfledermaus) deutlich flexibler und reagieren auf Veränderungen der strukturellen Umwelt mit Anpassung. 
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Entscheidend ist, dass geeignete Strukturen im Lebensraum in genügender Zahl und Dichte vorhanden sind und die 

Ernährungsbasis erhalten bleibt. 

Für die Bewertung des Vorhabens ergibt sich aus diesen Ausführungen der Schluss, dass mit dem Verlust des 

Streuobstbestands die Eignung als Jagdhabitat für alle im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Fledermausarten 

verschlechtert wird. Ob sich in den betroffenen Obstbäumen Quartiere der beschriebenen Arten befinden, ließ sich 

nicht sicher feststellen resp. ausschließen. Für das Vorhandensein von geschützten Quartieren in dem betroffenen 

Streuobstbestand spricht aber der Umstand, dass hier bei den Untersuchungen Kontakthäufungen des Großen 

Abendseglers zu verzeichnen waren. Für die Mopsfledermaus hat sich ergeben, dass die linearen Strukturen, welche 

durch die Hecken entlang der Wege gebildet werden, von hoher Bedeutung sind. Das strukturärmere Grünland im 

südöstlichen Bereich des Plangebiets spielt als Lebensraum eine untergeordnete Rolle mit einer wesentlich 

niedrigeren Fledermausaktivität.  

Für die Breitflügelfledermaus und das große Mausohr ist festzustellen, dass ein artenschutzrechtlich relevanter Ver-

lust von Zufluchtsstätten ausgeschlossen werden kann. Für die Baumhöhlen und -spalten bewohnenden Arten, 

kommt es durch den Wegfall der Obstbäume und sonstiger Gehölze zu einem möglichen Verlust von Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten. Für die Baumhöhlen und -spalten bewohnenden Arten, kommt es durch den Wegfall der Obst-

bäume und sonstiger Gehölze zu einem möglichen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten. Zur Sicherung der 

kontinuierlichen ökologischen Funktionalität der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten sind daher an geeig-

neten Standorten 20 Ersatzquartiere anzubringen (CEF-Maßnahme C 01).  

Nicht ausgeschlossen ist eine individuelle Gefährdung einzelner Tiere im Zuge der Fällarbeiten, weshalb diese au-

ßerhalb von Frostperioden zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar und nur nach vorheriger Inspektion 

der Bäume und durch einen Biologen / Ökologen erfolgen darf (Vermeidungsmaßnahme V 01 und V 02). Für die 

Waldarten, die als Jaghabitat ebenfalls das (gehölzreiche) Offenland nutzen, kommt es zu einem Verlust von Jagd-

habitaten, sofern die sensiblen Bereiche nicht erhalten bleiben. Für die in dem Gebiet jagenden Zwergfledermäuse 

und gebäudebewohnenden Fledermäuse ist davon auszugehen, dass der Verlust des Jagdhabitats durch Ausweichen 

in andere Nahrungshabitate ausgeglichen werden kann und dass diese ebenfalls das zukünftige Wohngebiet als 

Jagdgebiet nutzen. 

Für die Herstellung des Regenrückhaltebeckens mit Graben wird in Grünland und kleinräumig in die Ufergehölze des 

Hösbachs eingegriffen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Bereich ebenfalls als Nahrungshabitat für Fledermäuse 

dient. Da eine naturnahe Gestaltung für das Regenrückhaltung und den Graben geplant sind, ist eine anlagen- und 

betriebsbedingte Beeinträchtigung dieses Nahrungshabitats nicht anzunehmen. Winterquartiere von Fledermäusen 

sind für die Uferbegleitgehölze am Hösbach auszuschließen. Im Sommer sind jedoch Einzeltiere nicht auszuschlie-

ßen, die die strukturreiche Rinde der Weiden als Tagesquartier nutzen. Für die Bauphase sind daher die Bauzeiten-

beschränkung (V 01) sowie die Baumkontrolle im Eingriffsbereich vor Beginn der Baumaßnahme (V 02) zu berück-

sichtigen. Unter Einhaltung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von artenschutzrechtlichen Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens und Graben ausge-

schlossen werden. 

 

5.3. Reptilien 

Im Plangebiet und angrenzenden Randbereichen fanden zwischen dem 28.05.2020 und 07.07.2020 im Zuge der tier-

ökologischen Untersuchung, unter Zuhilfenahme zuvor ausgebrachter Reptilienbleche, drei Kontrollgänge statt. 

Hierbei konnten insgesamt elf Zauneidechsen nachgewiesen werden.  
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Im Geltungsbereich sind dabei 10 Exemplare gefunden worden. Die meisten davon wurden vor allem im Süden an 

den besonnten Gehölzrändern des Plangebiets gefunden. Aufgrund der Habitatstruktur und den Nachweisen ist mit 

mindestens 15 Paaren im Plangebiet zu rechnen. Neben der Zauneidechse konnte auch die Blindschleiche (Anguis 

fragilis) nachgewiesen werden. Als national besonders geschützte Art unterliegt diese nicht den Zugriffsverboten 

des § 44 (1) BNatSchG. Somit ist für die Blindschleiche kein artenschutzrechtlicher Konflikt zu erwarten.  

Weitere Reptilienarten, die potentiell vorkommen könnten, insbesondere Waldeidechse und Ringelnatter wurden 

im Zuge der Erfassungen nicht festgestellt.  

Die Zauneidechsen sind im Rahmen des Vorhabens vor allem durch mögliche Individuenverluste und einen nach-

haltigen Habitat- und Lebensraumverlust betroffen. Als wechselwarme und bodengebundene Tiere ist ihre Flucht-

fähigkeit bei Baumaßnahmen stark eingeschränkt, so dass ein Abfangen der Tiere vor Baubeginn und eine Umsied-

lung auf eine vorher festzulegende und entsprechend zu gestaltende Ersatzfläche erforderlich ist (Vermeidungs-

maßnahme 03 i. V. m. Kompensationsmaßnahme A 02). Vor der Umsiedlung ist der Eingriffsbereich abzuzäunen, 

damit keine Eidechsen von angrenzenden Flächen in den Gefährdungsbereich einwandern (V 06).  

Innerhalb des Eingriffsbereichs für das Regenrückhaltebecken und den Graben ist für den unmittelbar an den Hös-

bach anschließenden Gehölzstreifen eine potentielle Eignung als Winterlebensraum für Reptilien wie Ringelnatter 

und Blindschleiche anzunehmen. Hier könnten Hohlräume im Boden, z.B. zwischen Wurzeln, vorhanden sein, die für 

eine Überwinterung in einem frostfreien und geschützten Versteck dienen könnten.  

Zum Schutz von Avifauna und Fledermäusen wird der Eingriff zum Anschluss des Grabens an den Hösbach im Winter 

durchgeführt (Bauzeitenbeschränkung V 01). Um eine Beeinträchtigung von Reptilien in ihrem Winterquartier sicher 

ausschließen zu können, ist der Eingriff im Gehölzbereich am Hösbach im Beisein einer ökologischen Baubegleitung 

durchzuführen, die auf ein Vorkommen von Reptilien kontrolliert und ggf. angetroffene einzelne Tiere in Winter-

starre aus dem baubedingten Gefahrenbereich verbringt (Vermeidungsmaßnahme V 08). 

 

Tabelle 16: Artenliste der Reptilien im Plangebiet und seiner näheren Umgebung  

Art Wissenschaftlicher Name 
Artenschutz Rote Liste 

EHZ BY 
St § BY D 

Zauneidechse Lacerta agilis s IV 3 V U1 

Blindschleiche Anguis fragilis b B * * Keine FFH-Art 

Legende: 

Artenschutz: Rote Liste: Erhaltungszustand in Hessen (EHZ): 
St: Schutzstatus D: Deutschland (2009) FV günstig 

b: besonders geschützt BY: Bayern (2019) U1 ungünstig bis unzureichend 

s: streng geschützt 0: ausgestorben U2 unzureichend bis schlecht 

 1: v. Aussterben bedroht  keine Daten / Gefangenschaftsflüchtling 

§: Rechtsgrundlage 2: stark gefährdet   

B: BArtSchV (2005) 3: gefährdet   

IV: Anhang IV FFH-RL V: Vorwarnliste   

II: Anhang II FFH-RL *: ungefährdet   

Aufnahme: Dr. Patrick Masius 
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5.4. Haselmaus 

Während vier Kontrollbegehungen zwischen 09.06.2020 und 13.08.2020 nach Ausbringung von 10 Haselmaustubes 

im Zuge der tierökologischen Untersuchung, konnte kein Nachweis der streng geschützten Haselmaus (Muscardinus 

avellanarius) im Plangebiet erbracht werden. Eine Betroffenheit der Art kann daher ausgeschlossen werden.  

Dieses Ergebnis lässt sich auch auf die Uferbegleitgehölze am Hösbach im Bereich des Grabenanschlusses übertra-

gen. Im untersuchten Bereich des Geltungsbereichs liegen deutlich bessere potentielle Habitatbedingungen für die 

Haselmaus vor, als in unmittelbarer Bachnähe. Winternester der Art sind in Bachnähe aufgrund der Bodenfeuchte 

und Überschwemmungsgefahr auszuschließen.  

 

 

5.5. Amphibien 

Für die Herstellung des Regenrückhaltebeckens mit Graben wird in Feuchtgrünland und kleinräumig in die Uferge-

hölze des Hösbachs eingegriffen. Eine Betroffenheit von Amphibien ist somit nicht ausgeschlossen.  

Da eine naturnahe Gestaltung für das Regenrückhaltung und den Graben geplant ist, ist eine anlagen- und betriebs-

bedingte Beeinträchtigung von Amphibien nicht anzunehmen.  

Der Eingriffsbereich ist insbesondere als Sommerlebensraum für Feuersalamander und Kröten (Erdkröten) geeignet. 

Eine Eignung als Winterlebensraum ist lediglich für den unmittelbar an den Hösbach anschließenden Gehölzstreifen 

anzunehmen. Hier könnten Hohlräume im Boden, z.B. zwischen Wurzeln, vorhanden sein, die für eine Überwinte-

rung in einem frostfreien, feuchten und geschützten Versteck dienen könnten.  

Zum Schutz von Avifauna und Fledermäusen wird der Eingriff zum Anschluss des Grabens an den Hösbach im Winter 

durchgeführt (Bauzeitenbeschränkung V 01). Um eine Beeinträchtigung von Amphibien in ihrem Winterquartier si-

cher ausschließen zu können, ist der Eingriff im Gehölzbereich am Hösbach ebenso wie zum Schutz der Reptilien im 

Beisein einer ökologischen Baubegleitung durchzuführen, die auf ein Vorkommen von Amphibien kontrolliert und 

ggf. angetroffene einzelne Tiere aus dem baubedingten Gefahrenbereich verbringt (Vermeidungsmaßnahme V 08). 

Unter Einhaltung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von artenschutzrechtlichen Verbotstatbestän-

den nach § 44 Abs. 1 BNatSchG im Bereich des geplanten Regenrückhaltebeckens und Graben ausgeschlossen wer-

den. 
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6 Maßnahmenübersicht 

6.1. Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen werden vorgesehen, um Gefährdungen der nach den hier einschlägigen Regelungen ge-

schützten Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 

Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG in Kap. 5.1 und 5.2 erfolgte unter Berücksichtigung folgender Vorkehrungen: 

V 01 Bauzeitenbeschränkung 

Notwendige Rückschnitts-, Fäll- und Rodungsmaßnahmen sowie die Baufeldräumung müssen au-
ßerhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem 28./29. Februar eines 
Jahres, stattfinden. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehörde im Einzelfall abzustimmen und 
mit einer ökologischen Baubegleitung abzusichern. 

V 02 Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn 

Baumfällarbeiten erfolgen außerhalb der Fortpflanzungszeit, also im Winterhalbjahr, jedoch bei 
frostfreier Wetterlage. Vor Fällen der Bäume sind diese durch eine fachkundige Person auf die An-
wesenheit von Fledermäusen hin zu prüfen. Da die potenziellen Quartiere nicht wintergeeignet sind, 
müssen außerhalb der Wochenstubenzeit keine weiteren Vorkehrungen getroffen werden. 

V 03 Zauneidechsen-Kontrolle 

Vor dem Abschieben der Vegetationsdecke im Rahmen der Baufeldräumung und nach der Installa-
tion des Reptilienzauns (V 06), muss durch die ökologische Baubegleitung der Geltungsbereich auf 
ein Vorkommen von Eidechsen kontrolliert werden. Sollten bei der Kontrolle Reptilien gefunden 
werden, so werden diese gefangen und in das erstellte Ersatzhabitat verbracht (s. A 02). 

V 04 Schonender Rückbau der Hütten 

Um eine Gefährdung einzelner Bilche (Siebenschläfer) zu vermeiden, sind die vorhandenen Hütten 
behutsam und unter ökologischer Baubegleitung niederzulegen. Sollte ein Tier in seinem Winter-
quartier gefunden werden, so ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzu-
stimmen. Grundsätzlich ist für diesen Fall ein geeigneter Bilchkasten vorzuhalten, der bei Bedarf als 
Ersatz für das Winterquartier genutzt werden kann. 

V 05 Sicherung von Totholzstrukturen vor Eingriff 

Wenn es im Bereich der Streuobstwiesen innerhalb des Plangebiets zu einem Verlust von liegendem 
oder stehendem Totholz kommt, werden die betreffenden Totholzvorkommen gesichert und unter 
Anleitung einer fachkundigen Person behutsam in Bereiche angrenzender Streuobstwiesen ver-
bracht, die von dem Eingriff unbeeinflusst bleiben. Dabei wird der Boden in einem Radius von ca. 
0,5 m, um liegendes und stehendes Totholz herum, möglichst schonend bis in eine Tiefe von ca. 30 
cm entnommen und gemeinsam mit dem Totholz auf die entsprechend geeignete Fläche verbracht. 
Dort wird der Boden ausgebracht (ca. 35 cm mächtig) und das Totholz darauf abgelegt. 

V 06 Reptilienschutz 

Vor dem Abfangen von Reptilien in ein Ersatzhabitat (A 02 i. V. m. V 03), ist ein Reptilienzaun um 
den Eingriffsbereich zu installieren, um das Einwandern von angrenzend lebenden Reptilien in den 
Gefährdungsbereich zu verhindern.  

V 07 

Baumschutz 

Die bestehenden Bäume welche vom direkten Eingriff nicht betroffen sind, sind zu erhalten und wäh-

rend der Bauarbeiten gemäß DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetations-
flächen bei Baumaßnahmen“ zu schützen. Auf den Verbleib eines ausreichend großen Wurzelraums 

ist zu achten. Dies gilt auch für den Wurzelraum von Bäumen auf angrenzenden Grundstücken. 

V 08 

Ökologische Baubegleitung 

Der Eingriff in den Gehölzbestand am Hösbach ist unter ökologischer Baubegleitung durchzuführen. 
Aufgabe der ÖBB ist die Kontrolle auf vorhandene Amphibien. Falls Einzeltiere in Winterruhe ange-
troffen werden, sind diese aus dem baubedingten Gefahrenbereich in angrenzende Strukturen zu 
verbringen. 
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Um den Verbotstatbestand nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG zu verhindern, erzwingt die Erschließung des geplanten 

Wohngebietes eine Umsiedlung der vom Vorhaben betroffenen Zauneidechsen in einen Ersatzlebensraum (V 03 i. 

V. m. A 02). Gemäß § 44 Abs. 5 (2) BNatSchG ist für die Umsiedlung der Zauneidechsen in das hergerichtete Ersatz-

habitat keine Ausnahmegenehmigung zum Fang und zur Umsiedlung der Tiere notwendig. 

 

6.2. Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität  

Folgende artspezifische Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität (CEF-Maßnah-

men) der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne des § 44 Abs. 5 Satz 3 BNatSchG werden festgelegt: 

C 01 Anbringen von Nistkästen und Fledermauskästen 

Zur Wahrung der ökologischen Kontinuität sind an geeigneten Standorten 19 Nistkästen (13x für 

Gartenrotschwanz, Trauerschnäpper, Grauschnäpper, Meisen; 2x für Star sowie 4x Spechtkästen für 

Grün-specht) und 20 Kunsthöhlen (mind. 3 Winterquartiere) für Fledermäuse an geeigneten Stand-

orten im Umfeld des Plangebiets zu Installieren. Die Kunsthöhlen und Nisthilfen sind dauerhaft zu 

unterhalten. Auf ungehinderten An- und Abflug ist zu achten. Die Installationen der jeweiligen Nist-

hilfen sind als CEF-Maßnahme dem Eingriff voranstellend durchzuführen. Die Durchführung ist zu 

dokumentieren und der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ein Bericht vorzulegen. 

C 02 CEF-Maßnahme Steinkauz 

Es sind im funktionalen Umfeld zwei Ersatzröhren für den Steinkauz aufzuhängen. Die Umsetzung 

der Maßnahme muss der Baufeldvorbereitung vorausgehen und unter Anleitung einer fachlich qua-

lifizierten Person erfolgen. Die Maßnahme ist mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde ab-

zustimmen und nach Abschluss ein Ergebnisbericht vorzulegen. 

 

 

6.3. Kompensationsmaßnahmen 

Folgende Kompensationsmaßnahmen werden festgesetzt: 

A 01 Naturnahe Gestaltung des Entwässerungsgrabens beim Regenrückhaltebecken 

Der Bereich zur Entwässerung des Plangebiets soll gleichzeitig auch als Ausgleichsfläche genutzt wer-

den. Dies geschieht in den Flurstücken 5128, 2465, 2465/1 und 2461 der Gemarkung Wenighösbach. 

Der Entwässerungsgraben ausgehend vom Regenrückhaltebecken wird naturnah gestaltet. Zusätzlich 

erfolgen entlang des Grabens Pflanzungen von Auengebüschen. Die verlorengehende Feucht- und 

Nasswiese wird flächengleich innerhalb des Grünlands entlang des Grabens wiederhergestellt. Das 

übrige Intensivgrünland wird extensiviert und in ein artenreiches Extensivgrünland umgewandelt.  
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A 02 Anlage eines Zauneidechsenhabitats 

In räumlicher Nähe sind Optimierungsmaßnahmen für die Zauneidechse durchzuführen, sodass ein 

strukturreiches Habitat für Reptilien entsteht. Das Ersatzhabitat im Flurstück 1892 der Gemarkung 

Hösbach umfasst eine Fläche von rund 3.300 m². Ein artenarmer Acker wird in ein artenreiches Grün-

land umgewandelt, der mit Totholzstapel und Erdwällen versehen wird. Zusätzlich kommt als weiteres 

Versteck die Pflanzung eines Gehölzstreifens mit heimischen Arten hinzu. Die Umsetzung der Maß-

nahme ist dem Eingriff voranzustellen und in Form eines Ergebnisberichtes der Unteren Naturschutz-

behörde nachzuweisen.  

A 03 Anlage Streuobstwiese und Strauch-/Baumhecke für Finkenvögel/Grasmücken (Stieglitz, Bluthänf-

ling, Dorngrasmücke und Klappergrasmücke) mit natürlichen Säumen 

Östlich angrenzend zur Kompensationsfläche des Zauneidechsenhabitats auf den Flurstücken 1891/1 

und 1891 der Gemarkung Hösbach erfolgt auf artenarmen Acker die Pflanzung einer Streuobstwiese. 

Hierfür werden heimische, traditionelle Obstbaumarten verwendet. Das Grünland unterhalb der 

Bäume soll als Extensivgrünland gepflegt werden.  

Für den Verlust des Brut- und Nahrungshabitats der wertgebenden Vogelarten ist eine Pflanzung einer 

Strauch-Baumhecke von mind. 500 m2 im räumlichen Zusammenhang zur Kompensation vorzusehen. 

Hier werden ebenfalls heimische Arten verwendet.  

 

6.4. Empfohlene Maßnahmen 

Folgende Maßnahmen werden im Sinne des allgemeinen Artenschutzes empfohlen: 

E 01 Regionales Saatgut 

Bei Pflanz- und Saatarbeiten im Plangebiet sollte nur Pflanz- bzw. Saatgut regionaler Herkunft verwen-

det werden. 

E 02 Pflanzung von Gehölzen  

Da Gehölze entfernt werden müssen, sollte im Rahmen der Freiflächengestaltung eine Neupflanzung 

von Bäumen und Sträuchern umgesetzt werden. 

E 03 Integration von Nisthilfen an Gebäuden 

Viele gebäudebrütende Vogelarten wie Haussperling, Hausrotschwanz, Star oder Mehlschwalben lei-

den unter der zunehmenden Abdichtung der modernisierten Hausfassaden, in denen sie keinen Platz 

mehr zum Brüten finden. Um diese Bruthabitate zu wahren, wird eine für gebäudebrütende Arten 

freundliche Bauweise empfohlen mit entsprechenden Nischen oder eine adäquate Installation von 

Nistkästen am Gebäude für Nischen- und Halbhöhlenbrüter. 

E 04 Artenschutz und Wanderbewegungen 

Es wird empfohlen bei Einfriedungen eine Bodenfreiheit von mindestens 10 cm Höhe auszubilden, um 

das bebaute Gebiet durchgängig für kleinere Tiere zu machen. Auf sogenannte Sockelmauern (unten 

Mauer, oben Zaun) sollte verzichtet werden. 
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6.5. Zeitliche Umsetzung der Maßnahmen  

Maßnahme Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

V 01 
Bauzeitenbeschränkung 

                        

V 02 
Baumhöhlenkontrolle 

            

V 03 
Zauneidechsenumsiedlung 

            

V 04 
Schonender Rückbau 

            

V 05 
Totholzsicherung 

            

V 06 
Reptilienschutz 

            

V 07 
Baumschutz 

            

V 08 
ÖBB Amphibien/Reptilien 

            

C 01 
Installation Kästen 

            

C 02 
Steinkauzröhren 

            

A 01 
Regenrückhaltung, naturnah 

            

A 02 
Zauneidechsenersatzhabitat 

            

A 03 
Strauch-/Baumhecke 

            

Legende: Umsetzungsphase  Vorzugsphase  Verbotsphase 

 

7 Fazit 

Insgesamt sind die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Vogelwelt im Eingriffsgebiet als mäßig bis leicht 

erhöht einzuschätzen. Brutreviere planungsrelevanter Arten werden verloren gehen, können aber durch CEF-Maß-

nahmen (C 01, C 02) und Kompensationsmaßnahmen (A 01, A 03) ausgeglichen werden. Um artenschutzrechtliche 

Verbote gemäß § 44 BNatSchG sicher auszuschließen, ist zudem eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) einzuhalten. 

Der Verlust der Gehölzstruktur (Brut- und Nahrungshabitat) im Plangebiet ist durch die Neuanlage einer Strauch-

/Baumhecke zu kompensieren (A 03). Für den Steinkauz ist davon auszugehen, dass ein Nahrungs- bzw. Fortpflan-

zungshabitat verloren geht, sodass im Umfeld zwei Steinkauzröhren in Abstimmung mit der UNB zu installieren sind 

(C 02). Vorhandener Baumbestand außerhalb des direkten Eingriffsbereichs ist während der Bauphase fachgerecht 

zu schützen (V 05). Zum Schutz von möglicherweise betroffenen Amphibien oder Reptilien in Winterquartieren im 

Ufergehölz des Hösbachs sind die Arbeiten zum Grabenanschluss im Winter mit ökologischer Baubegleitung durch-

zuführen (V 08). 

E 05 Vermeidung von Vogelschlag 

Die Errichtung großflächiger, vollständig transparenter oder spiegelnder Glaskonstruktionen mit einer 

zusammenhängenden Glasfläche von mehr als 20 m² sollte vermieden werden. Es sollten daher – nach 

dem jeweiligen Stand der Wissenschaft – geeignete Maßnahmen getroffen werden, um die Gefahr von 

Vogelschlag zu vermeiden. 
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Die negativen Auswirkungen des Vorhabens auf die Fledermäuse sind im Eingriffsgebiet als mäßig einzustufen. Kurz-

fristig kommt es zu einer Störung der Fledermausarten in ihrem Jagdhabitat durch das Bauvorhaben, die vorhande-

nen linearen Strukturen um das Plangebiet bleiben jedoch erhalten. Im Plangebiet werden durch den Eingriff Baum-

höhlen verloren gehen welche durch die Installation von Ersatzquartieren auszugleichen sind (C 01).  

Innerhalb des Plangebiets und seiner Umgebung konnten im Zuge der Untersuchung insgesamt 11 Zauneidechsen 

Nachgewiesen werden. Damit kein Verbotstatbestand eintritt sind diese vor der Baufeldräumung in ein Ersatzhabitat 

umzusiedeln (V 03 i. V. m. A 02) und das Baufeld vor einem erneuten Einwandern aus der Nachbarschaft abzuzäunen 

(V 06). 

Die Haselmaus ist vom Eingriff nicht betroffen, ebenso wie Tagfalter, Libellen und Heuschrecken. Aufgrund des Vor-

kommens von liegendem und stehendem Totholz im Plangebiet ist eine Sicherung der Totholzstrukturen für Käfer 

angebracht (V 05).  

 

 

Notwendigkeit von Ausnahmen 

Die von dem geplanten Vorhaben ausgehenden Wirkpfade führen bei Berücksichtigung der formulierten Maßnah-

men in keinem Fall zu einer erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung des Vorkommens einer besonders oder 

streng geschützten europarechtlich relevanten Art. Die Anforderungen des § 44 (5) BNatSchG hinsichtlich der Wah-

rung der ökologischen Funktionalität im räumlichen Zusammenhang werden für die betroffenen Arten zudem hin-

reichend erfüllt. 

 

Ausnahmeerfordernis 

Es besteht für keine nachgewiesene oder potenziell zu erwartende Art ein Ausnahmeerfordernis. 

 

Staufenberg, den 20.01.2026 

 

Dr. Theresa Rühl 
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9 Artenschutzrechtliche Prüfbögen  

9.1. Stieglitz (Carduelis carduelis) und Bluthänfling (Carduelis cannabina) 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) und Bluthänfling (Carduelis can-

nabina) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - / 3 

 Europäische Vogelart RL Bayern: V / 2 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Europa:    

Deutschland:     

Bayern:  x (Sti) X (Bh) 

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Vogelarten auf ruderalen Standorten und Bra-

chen. Halboffene, mosaikartig strukturierte, 

offene bis halboffene Landschaften, mit ho-

hem Strukturanteil von Gebüschen, Hecken 

oder Einzelbäumen 

• Nest in Laubbäumen oder Büschen 

• Oft innerhalb von Siedlungen 

 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Stieglitze nutzen vor allem Hochstaudenfluren als Nahrungs-

quelle 

• Beide Vogelarten bevorzugen Sämereien 

 

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Alle drei Vogelarten Einzelbrüter mit saisonaler Monogamie. 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) und Bluthänfling (Carduelis can-

nabina) 

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Eiablage Ende Mai bis Anfang September. Flügge Jungvögel ab Ende Mai, Jungvögel von Zweitbruten Anfang Ok-

tober. 

 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 
Heimzug:  

 

Wegzug:  

 

2.1.4 Verhalten 
 

 

2.2 Brutbestand 

 

Europa:  

S.: 12-29 Mio. BP 

B.: 10-28 Mio. BP 

 

Deutschland: 

S.: 300.000-600.000 BP 

B.: 380.000-830.000 BP 

 

Bayern: 

S.: 50.000-135.000 BP  

B.: 8.500-15.000 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potenziell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Westlich außerhalb des PG befindet sich ein Revier des Bluthänflings (in-

nerhalb der angrenzenden Gehölze). Zwei bis drei Reviere des Stieglitzes befanden sich in allen 

drei Kartierjahren in den ans PG angrenzenden Hausgärten und Gehölzstrukturen südlich. 2021 

auch mit einem Revier im Süden des PG.  

 

 

 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) und Bluthänfling (Carduelis can-

nabina) 

 Durch die Baumaßnahme fällt die Brutstätte vom Stieglitz weg, die sich in dem Gehölz im 

PG befindet.  

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?  

Bei einer Baufeldräumung im Winterhalbjahr (V 01) ist nicht mit dem Verlust einer Brut-

stätte zu rechnen. Die weiteren Brutstätten sind vom Bauvorhaben nicht betroffen. 

 Ja    Nein 

   

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Es ist vom Wirken der Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG auszugehen, da poten-

zielle Bruthabitate im Plangebiet und seiner Umgebung in ausreichender Zahl vorhanden 

sind und erhalten bleiben. Um den Verlust der Gehölzstruktur und der betroffenen Brut-

stätte auszugleichen, gilt es im räumlichen Umfeld des Plangebiets eine Strauch-/Baum-

hecke für Finkenvögel/Grasmücken als Kompensationsmaßnahme anzulegen (A 03). Es 

empfiehlt sich außerdem, bei Neupflanzungen im PG heimische und regionaler Blü-

tenpflanzen/ Sträucher zu verwenden, um das Nahrungsangebot für die Arten zu 

verbessern (E 01). 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

entfällt 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbeson-

dere von Jungvögeln, kommen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch die Bauzeitenbeschränkung (V 01) können Gelege- und Jungvogelverluste sicher 

ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

         entfällt 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Stieglitz (Carduelis carduelis) und Bluthänfling (Carduelis can-

nabina) 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 Bauzeitenbeschränkung 

A 03 Strauch-/Baumhecke für Finkenvö-

gel/Grasmücken 

 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

CEF - Maßnahmen 

FCS – Maßnahmen 

Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, 

ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-

RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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9.2. Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Klappergrasmücke (Sylvia curruca) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Klappergrasmücke 

(Sylvia curruca) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: V / 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern: X (Dg) X (Kg)  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Bevorzugen halboffenes bis offenes 

Gelände mit Feldgehölzen und 

Buschgruppen wie Böschungen, Dämme, 

Trockenhänge, aufgelassene Weinwerge, 

Waldränder, Kahlschläge, junge Fichten – 

und Kiefernschonungen und 

Wacholderheiden 

• Auch in Siedlungen sehr häufig 

• Nest wird in niedrige Büsche, 

Dornsträucher oder kleine Koniferen 

angelegt 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Insektenfressende Vogelart 

• Hauptnahrung besteht aus Spinnen, Weichtieren, Insekten 

und deren Larven, aber auch Beeren und Früchte 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Saisonale Monogamie  

 

 
 Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

Brutzeit: Mitte/Ende April bis Ende Juli. 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Heimzug: Mitte Mai bis Ende Juni Wegzug: Ab August 

2.1.4 Verhalten 
Tagaktiv, zieht aber nachts. Bewegt sich schnell und gewandt in Hecken und Gebüsch. Klaubt 

Beute von Sträuchern und niedrigen Bäumen, in der Nähe von Hecken gelegentlich Jagd in 

kurzem Gras. 

2.2 Brutbestand 

M.-Europa:  

Dg: 14 – 25 Mio. BP 

Kg: 0,78 – 1,44 Mio. BP 

Deutschland: 

Dg: 480.000 – 650.000 BP 

Kg: 250.000 – 500.000 BP 

Bayern: 

Dg: 10.000 – 22.000 BP 

Kg: 10.000 – 22.000 BP 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Klappergrasmücke 

(Sylvia curruca) 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 2023 kamen Dorn- und Klappergrasmücke jeweils mit einem 

Brutverdacht im Streuobstbestand im Westen des PG vor 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Durch die Baumaßnahme sind die Brutstätten beider Arten betroffen, die sich auf 

der Streuobstwiese befinden. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) ist nicht mit dem Verlust einer Brutstätte 

zu rechnen.  

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

Es ist vom Wirken der Legalausnahme nach § 44 Abs. 5 BNatSchG auszugehen, da 

potenzielle Bruthabitate im Plangebiet und seiner Umgebung in ausreichender Zahl 

vorhanden sind und erhalten bleiben. Um den Verlust der Gehölzstruktur und der 

betroffenen Brutstätte auszugleichen, gilt es im räumlichen Umfeld des Plangebiets eine 

Strauch-/Baumhecke für Finkenvögel/Grasmücken als Kompensationsmaßnahme 

anzulegen (A 03). Es empfiehlt sich außerdem, bei Neupflanzungen im PG heimische 

und regionaler Blütenpflanzen/ Sträucher zu verwenden, um das 

Nahrungsangebot für die Arten zu verbessern (E 01). 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbe-

sondere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch die Bauzeitenbeschränkung (V 01) können Gelege- und Jungvogelverluste sicher 

ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Dorngrasmücke (Sylvia communis) und Klappergrasmücke 

(Sylvia curruca) 

 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

V 01 Bauzeitenbeschränkung 

A 03 Strauch-/Baumhecke für Finkenvö-

gel/Grasmücken 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

 

 

9.3. Goldammer (Emberiza citrinella) 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern: x   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Offene bis halboffene, abwechslungsreiche 

Landschaften mit strukturreichen Saumbioto-

pen 

• Agrarlandschaften und frühe Sukzessionssta-

dien der Bewaldung, Ortsränder 

• Einzelbäume und Büsche als Singwarten 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Nahrungssuche auf dem Boden in niedriger Vegetation oder 

auf vegetationslosen Flächen, im Winter gern auf Getreide-

stoppelfeldern 

• Mitunter kurze Jagdflüge auf Insekten 

• Vielfalt an Sämereien, in Sommer Insekten, Larven und Spin-

nen 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Monogame Saisonehe, Fremdkopulationen häufig, zuweilen Paarzusammenhalt im Winter 

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Legebeginn Mitte April – Anf. Mai, späteste bis Mitte August, 12-15d Brutdauer, flügge nach 11-13d, Nestlinge bis 

Ende Aug./Sept. 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

Heimzug: Revierbesetzung Mitte Februar – Mitte März 

 

Wegzug: Abzug von Brutplätzen 

ab Ende August 

 

2.1.4 Verhalten Kurzstreckenzieher und Standvogel mit Dismigrationen/Winterflucht 

2.2 Brutbestand 
Europa:  

18 – 31 Mio. BP 

Deutschland: 

1 – 2.8 Mio BP 

Bayern: 

495.000 - 1.250.000 BP 

3. Vorhabenbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potenziell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Die Goldammer wurde in allen Kartierjahren in den Gehölzen nörd-

lich des EG nachgewiesen. In den Jahren 2020 und 2021 jeweils mit Brutverdacht. Im 

Jahr 2023 lediglich mit einem Brutzeitnachweis. 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden?  (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Gehölze bleiben von dem Eingriff unberührt.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 entfällt  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbeson-

dere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) können Gelege- und Jungvogelverluste si-

cher ausgeschlossen werden. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

entfällt  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Die Goldammer ist eine wenig störungsanfällige Art. Der Erhaltungszustand der Lo-

kalpopulation wird nicht negativ beeinflusst. 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Goldammer (Emberiza citrinella) 

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

9.4. Grünspecht (Picus viridis) 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Grünspecht (Picus viridis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: - 

nach BArtSchV streng geschützt 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  x   

Bayern: x   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

• Besiedelt halboffene Mosaiklandschaften 

z.B. Parkanlagen, Villenviertel, 

Streuobstanlagen, Feldgehölze sowie die 

Randzonen von Laub- und Mischwäldern, 

Auen- und Erlenbruchwälder.  

• In ausgedehnten Wäldern findet man ihn 

nur, wenn große Lichtungen, Wiesen oder 

Kahlschläge vorhanden sind  

• Der Grünspecht nutzt Schlafhöhlen, 

welche meist in Laub- oder seltener in 

Nadelbäumen in einer Höhe von 2 – 10 m 

liegen.  

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Da Ameisen die bevorzugte Nahrung darstellen, halten 

sie sich häufiger am Boden auf 

• Im Winter werden auch Fliegen und Mücken als 

Nahrung genommen  

 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Grünspecht (Picus viridis) 

 

Brutverhalten:        

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Heimzug:  Wegzug:  

2.1.4 Verhalten   

2.2 Brutbestand 

 

Europa:  

590.000 -1,3 Mio. BP 

 

Deutschland: 

 42.000-76.000 BP 

 

Bayern: 

6.500-11.000 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potentiell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Der Grünspecht wurde in allen Kartierjahren mit Brutverdacht oder Brut-

nachweis im PG festgestellt. Er nutzt dabei die Höhlungen des Streuobstbestandes im Westen 

des PG als Nistplatz. 

 

 

 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Brutstätten innerhalb des Streuobstbestandes werden durch den Eingriff wegfallen  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

   

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-
men (CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 Die ökologische Funktion kann durch die Anbringung von Nistkästen (C 01) ge-

währleistet werden. 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es zu einer Gefährdung von Individuen, insbesondere von Jungvögeln, 

kommen. 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Grünspecht (Picus viridis) 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch die Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V 02) können Individu-

enverluste sicher ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-
gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor 

Baubeginn (V 02) 

Anbringung von Nistkästen (C 01) 

Vermeidungsmaßnahmen 

CEF - Maßnahmen 

FCS – Maßnahmen 

Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, 

ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 
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9.5. Haussperling (Passer domesticus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Haussperling (Passer domesticus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Bayern: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Kulturfolger in dörflichen und städtischen Siedlun-

gen 

• Besiedelt werden auch Einzelgebäude in der freien 

Landschaft 

• Ausschlaggebend sind Nistmöglichkeiten (Ni-

schen/Höhlen) und Nahrungsverfügbarkeit 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Altvögel fressen hauptsächlich Sämereien, pi-

cken in Städten aber auch an Essenresten usw. 

• Jungvögel werden mit Insekten und Wirbellose 

aufgezogen 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:  

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Haussperling (Passer domesticus) 

 

Brutzeit: Standorttreue Art, auch in Kolonien. Eiablage Ende März bis Anfang August (meist 3 Bruten pro Jahr), auch frühere 

Bruten oder Bruten im Winter. Entsprechend der Hauptlegezeit der Erstbrut im April erste Jungvögel am Mitte Mai. 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Standvogel ohne merkliches Zugverhalten.  

2.1.4 Verhalten  

2.2 Brutbestand 
Europa:  

63 – 130 Mio. BP 

Deutschland: 

k. A. 

Bayern: 

k. A. 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potenziell 

 

  Brutvogel  Rastvogel  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Brutplätze des Haussperlings befanden sich in den Untersuchungs-

jahren jeweils in den Hausgärten im Süden angrenzend an das EG. Ein Brutrevier wurde 

2023 innerhalb der Grenzen des EG aufgenommen. 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

 Ja    Nein 

 Die Brutstätten des Haussperlings sind nicht durch den Eingriff betroffen 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 (Nur bei einer Beeinträchtigung der Brutplätze durch den Eingriff gegeben)  

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 entfällt  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Haussperling (Passer domesticus) 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbeson-

dere von Jungvögeln, kommen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) können Gelege- und Jungvogelverluste si-

cher ausgeschlossen werden. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

entfällt 

 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere gefan-

gen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädigung, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere, während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Der Haussperling ist eine wenig störungsanfällige Art und brütet regelmäßig im Sied-

lungsbereich. Von einer Verschlechterung der lokalen Population ist durch den Ein-

griff nicht auszugehen. 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Haussperling (Passer domesticus) 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

9.6. Neuntöter (Lanius collurio) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Neuntöter (Lanius collurio) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: * 

 Europäische Vogelart RL Bayern: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern: X   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Bewohnt offene bis halboffene 

Landschaften mit lockerem, 

strukturreichem Gehölzbestand 

• Extensiv genutztes Kulturland 

• strukturreiche Randbereiche von 

Niederungen, Mooren, Heiden, 

Feldwegen 

• Windwurf u. Abbauflächen o.ä. 

• Nest in (dornigen) Sträuchern und 

Büschen (v.a. Schwarzdorn, Heckenrose, 

Brombeere, Weißdorn, auch Holunder) 

 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• kurzgrasige/vegetationsarme Nahrungshabitate 

• Nahrungserwerb vielseitig, Flugjagd auf große Insekten 

und Bodenjagd von Sitzwaren, Rüttelflug 

• Bearbeitung und Aufspießen der Beute, Vorratsanlage 

• Insekten, v.a. Käfer, Heuschrecken, Grillen, Hautflügler 

• Spinnen, Kleinsäuger (z.B. junge Feldmäuse), selten 

Jungvögel 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Neuntöter (Lanius collurio) 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       monogame Saisonehe, Wiederverpaarungen durch Reviertreue möglich 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Revierbesetzung ab nach Ankunft im Mai, Eiablage Ende Mai-Anfang Juni, spätestens Mitte Juli, Brutdauer 13-16 

d, Jungvögel ab Anfang Juni, Flügge nach 13-16 Tagen, nach ca. 1 Monat eigener Beuteerwerb  

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 
Heimzug: Ankunft Anfang Mai – Ende Mai Wegzug:  Mitte Juli-Sept 

2.1.4 Verhalten 
Bei Bruterfolg oft reviertreu, vor allem ältere Männchen. Männchen frühere Ankunft und 

Revierbesetzung als Weibchen.  

2.2 Brutbestand 
Europa:  

6,3 – 13 Mio. BP 

Deutschland: 

90.000 - 190.000 BP 

Bayern: 

10.500 - 17.500 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Ein Revier befand sich 2023 etwa 75 m nördlich des PG in einer 

Gehölzinsel. 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Brutstätte des Neuntöters ist nicht von dem Eingriff betroffen  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

entfällt 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbe-

sondere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Neuntöter (Lanius collurio) 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) kann ein Töten oder Verletzen von 

Individuen ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

 

9.7. Star (Sturnus vulgaris) 
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• Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Star (Sturnus vulgaris) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: 3 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern: x   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Vorzugsweise an Randlagen von Wäldern, auch auf 

Streuobstwiesen und in breitem Spektrum von 

Stadthabitaten 

• Ausschlaggebend ist ein Angebot an geeigneten 

Brutplätzen (Höhlen) 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Nahrungssuche vorzugsweise auf kurzrasigen 

Flächen 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:  

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

Brutzeit: Eiablage Erstbrut ab Anfang April, Zweitbrut Mitte Juni; Jungvögel ab Mitte Mai 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Heimzug: Ende Januar – Mitte April Wegzug: ab September 

2.1.4 Verhalten 
Die Art brütet mitunter in Kolonien. Brut- und Nahrungshabitat können weit auseinander 

liegen. 

2.2 Brutbestand 
Europa:  

23.000.000-56.000.000 BP 

Deutschland: 

2.600.000-3.600.000 Rev 

Bayern: 

495.000 - 1.250.000 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel  Durchzügler 

Revieranzahl und Lage: Der Star ist in den Kartierjahren jeweils mit 1 – 3 Revieren im 

Untersuchungsraum nachgewiesen worden. Die Reviere befanden sich in den ans PG 

angrenzenden Gehölze im Norden und Westen sowie 2023 im Steuobstbestand im Westen des 

PG. 
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• Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Star (Sturnus vulgaris) 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Brutstätten innerhalb des Streuobstbestandes werden durch den Eingriff 

wegfallen 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

   

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

Die ökologische Funktion kann durch die Anbringung von Nistkästen (C 01) 

gewährleistet werden. 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbe-

sondere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) kann ein Töten oder Verletzen von 

Individuen ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  
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• Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Star (Sturnus vulgaris) 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

Anbringen von Nistkästen (C 01) 

 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

 

9.8. Steinkauz (Athene noctua)  

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Steinkauz (Athene noctua) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Bayern: 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern:   x 

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• halboffene Landschaften, in Hessen und 

Unterfranken größere Streuobstwiesen 

mit alten, höhlenreichen Bäumen und 

einer lichten, eher niedrigen 

Grünlandvegetation, die ihm die Jagd auf 

Mäuse und Insekten erleichtert. 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Insekten, kleinere Vögel, Amphibien und Schlangen 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Steinkauz (Athene noctua) 
 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(ausgeprägte Brutplatztreue): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:       Zweitbruten als Nachgelege möglich, Dauerehe, 

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Legezeit Anfang April bis Anfang Mai, Nachgelege bis Juni, Ästlinge ab Ende Mai; bei gutem Nahrungsangebot 

oder ungünstiger Witterung Verschiebung des Brutzeitraums nach vorne bzw. hinten 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 
Reviertreuer Standvogel  

2.1.4 Verhalten 
teilweise tagaktiv, hauptsächlich ab spätem Nachmittag und in der Dämmerungszeit aktiv, 

während der Dunkelzeit ruhend. 

2.2 Brutbestand 
Europa:  

560.000-1.300.000 BP 

Deutschland: 

7.500-8.500 BP 

Bayern: 

210 – 230 Brutpaare 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Im Juli 2020 wurde ein Steinkauzruf im Plangebiet erfasst. Der genaue 

Standort konnte dabei nicht ermittelt werden. Aufgrund der Strukturen des Plangebiets ist zu 

erwarten, dass die Streuobstwiesen ein Fortpflanzungs- und Nahrungshabitat für den Steinkauz 

darstellen. 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Brutstätten innerhalb des Streuobstbestandes werden durch den Eingriff 

wegfallen 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

   

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Steinkauz (Athene noctua) 
Durch die vorbereitende Installation von Brutröhren für den Steinkauz (C 03) kann die 

ökologische Funktion gewährleistet werden. 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbe-

sondere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) kann ein Töten oder Verletzen von 

Individuen ausgeschlossen werden. 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

CEF-Maßnahme Steinkauz (C 03) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Steinkauz (Athene noctua) 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

         erfüllt! 

 

9.9. Turmfalke (Falco tinnunculus) 

• Artenschutzrechtliche Prüfung:                  Turmfalke (Falco tinnunculus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: * 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - 

unzureichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern: x   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

 

• Halboffene und offene Landschaften 

verschiedenster Art 

• Wichtig sind Gebäude oder Bäume für die 

Brut 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Ernährt sich hauptsächlich von Kleinsäugern und kleinen 

Singvögeln. Eidechsen, Regenwürmer und verschiedene 

Insekten ergänzen das Nahrungsspektrum 

• Gejagt wird aus dem Flug oder per Ansitzjagt 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  Als Niststandort werden Nischen in Gebäuden aber auch Felswänden angenommen. Gerne werden auch alte 

Krähennester angenommen. 

 

 in/an Gebäuden 

 

 in Baumhöhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

Brutverhalten:  monogame Saisonehe, bei guten Habitatbedingungen auch Brut in lockeren Kolonien 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

Brutzeit: Eiablage Mitte März bis Mitte Mai, Legedatum aber breit gestreut. Erste Flügge Jungvögel meist Ende Juni. 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 
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• Artenschutzrechtliche Prüfung:                  Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Heimzug: Hauptdurchzug im  März Wegzug: - 

2.1.4 Verhalten  

2.2 Brutbestand 
Europa:  

330.000-500.000. BP 

Deutschland: 

44.000-73.000 Rev. 

Bayern: 

9.000 - 14.500 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

  nachgewiesen  potentiell 

 

  Brutvogel  Rastvogel / Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: Ein Revier befand sich 2023 in der Baumgruppe westlich angrenzend an 

das PG 

 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Die Fortpflanzungsstätte ist nicht von dem Eingriff betroffen  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-
Maßnahmen (CEF) gewährleistet werden? 

entfällt 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Baubedingt kann es während der Brutzeit zu einer Gefährdung von Individuen, insbe-

sondere von Jungvögeln, kommen. 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch eine Bauzeitenbeschränkung (V 01) kann ein Töten oder Verletzen von 

Individuen ausgeschlossen werden. 
 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 
Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 
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• Artenschutzrechtliche Prüfung:                  Turmfalke (Falco tinnunculus) 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 
Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

          FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.10. Wendehals (Jynx torquilla) 

Artenschutzrechtliche Prüfung: Wendehals (Jynx torquilla) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: 3 

 Europäische Vogelart RL Bayern: 1 

nach BArtSchV streng geschützt 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:     

Bayern:   x 

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Wendehals (Jynx torquilla) 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Bruthabitat und Lebensraum: 

• offene, strukturreiche Flächen wie 

Waldlichtungen, Windwurfflächen, 

Obstwiesen oder Parks. Hier bewohnt er 

Baumhöhlen oder Nistkästen. 

• Wichtig ist eine Nachbarschaft zu offenen 

Flächen, wo er Ameisen als seine Haupt-

nahrung finden kann. 

Jagdhabitat und Beutespektrum: 

 

• Da Ameisen die bevorzugte Nahrung darstellen, halten 

sie sich häufiger am Boden auf 

• Frisst auch Insekten und Spinnen 

 

 

 

2.1.2 Brutbiologie 

Nest:  

 in/an Gebäuden 

 

 in Höhlen 

 

 in Gebüschen oder Bäumen 

 

 auf dem Boden 

 

Nesttreue (gleiches Nest vom Vorjahr wird aufgesucht):  ja nein 

 

Brutplatztreue  

(gleiches Brutgebiet, jedoch jedes Jahr neues Nest): 

 

 ja  nein 

 

Brutverhalten:        

 

  Eine Brut  Zweitbruten  Mehrfachbruten 

 

 

2.1.3 Phänologie  Langstreckenzieher  Kurzstreckenzieher 

 

Heimzug: Ende März bis Ende Mai Wegzug: ab Mitte August  

2.1.4 Verhalten   

2.2 Brutbestand 

 

Europa:  

590.000 -1,3 Mio. BP 

 

Deutschland: 

 42.000-76.000 BP 

 

Bayern: 

1.200-1.800 BP 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

 
 nachgewiesen  potentiell 

 

 

 
 Brutvogel  Rastvogel/Nahrungsgast  Durchzügler 

 

Revieranzahl und Lage: 2020 wurde ein Wendehals mit Brutverdacht 200 m nordwestlich des PG 

festgestellt. 

 

  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 
zerstört werden? 

 (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Der Fortpflanzungsstätte ist nicht von dem Eingriff betroffen und bleibt erhalten.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung: Wendehals (Jynx torquilla) 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-
gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-
men (CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 entfällt  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Der Tatbestand kann aufgrund der Distanz zum Brutplatz ausgeschlossen werden   

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 
„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 
gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

 entfällt  

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 

entfällt 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-
fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-
gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

 entfällt 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Über-
winterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 

 Ja    Nein 

Die Lokalpopulationen der Arten werden nicht erheblich beeinträchtigt.  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 
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Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 

Vermeidungsmaßnahmen 

CEF - Maßnahmen 

FCS – Maßnahmen 

Funktionskontrolle / Monitoring / Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, 

ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 

FFH-RL 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht 

erfüllt! 

 

9.11. Zauneidechse (Lacerta agilis) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Zauneidechse (Lacerta agilis) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Bayern: 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig Ungünstig - unzureichend 
Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   x  

Bayern:  x  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Zauneidechsen sind ursprünglich Waldsteppenbewohner, heute typische Kulturfolger. Sie besiedeln Magerbiotope wie 

Bahndämme, Heideflächen, Magerrasen, Dünen, Flusstäler, Waldränder und Steinbrüche. Ihr Lebensraum besteht aus 

einem Wechsel aus offenen, lockerbödigen und dichter bewachsenen Bereichen, sowie Elementen wie Totholz und Altgras. 

Sie benötigt offene, vegetationsfreie Bereiche zur Eiablage. Die Bestände werden vor allem durch die Zerstörung von 

Lebensräumen und Kleinstrukturen in der Landschaft dezimiert. 

2.1.2 Verbreitung 

Die Zauneidechse hat ihr europäisches Verbreitungsareal von Südengland bis zum Baikalsee in Sibirien, von Süd-Schweden 

bis Nord-Griechenland. In Deutschland ist die Zauneidechse weit verbreitet und in allen Bundesländern vertreten, mit den 

meisten Nachweisen in Südwest- und Ostdeutschland bis 1.700 m. 

 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 
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  nachgewiesen  sehr wahrscheinlich anzunehmen 

 

Revieranzahl und Lage: Es wurden 11 Eidechsen im PG und seiner Umgebung nachgewiesen, es ist 

von rd. 15 Paaren im PG auszugehen. 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a)  

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Es ist zu erwarten, dass Fortpflanzungs- und Ruhestätten verloren gehen.  

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch das Abfangen der Zauneidechsen (V 03) und dem Umsiedeln in ein Ersatzhabitat   

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Durch das Vorhaben geht der überwiegende Teil des Lebensraums der Zauneidechse 

verloren, sodass die ökologische Funktion nicht gewahrt werden kann. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen 

(CEF) gewährleistet werden? 

Die Zauneidechsen sind in ein Ersatzhabitat umzusiedeln (A 02) 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein                                                                                                  

 Ja              Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen 

zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 Ja im Zuge der Baufeldräumung.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 Durch ein vorheriges Abfangen und umsiedeln (V 03 i. V. m A 02) werden diese nicht 

gefangen, verletzt oder getötet werden. Um ein einwandern und Gefährdung 

einzelner Individuen zu vermeiden ist die Fläche abzuzäunen, damit keine weiteren 

Zauneidechsen einwandern (V 06). 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere 

gefangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 
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Entfällt. 

  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere 

gefangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, 

Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen tritt ein                                      Ja                Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, 

Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden 
 Ja    Nein 

Durch die Baufeldräumung sind die Zauneidechsen gefährdet und können erheblich 

gestört werden.  
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Durch ein vorheriges Abfangen und umsiedeln (V 03 i. V. m. A 02) werden diese nicht 

erheblich gestört.  
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                               Ja                Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?      Ja                Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen 

dargestellt und berücksichtigt worden: 

V 03, A 02, V 06 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7  

          BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1  

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 
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9.12. Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                          Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  X   

Bayern: X   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• kommt in nahezu allen Habitaten vor 

• als Kulturfolger häufig im Siedlungsbereich 

und in Kulturlandschaften 

• Quartiere überwiegend in Spalten und klei-

nen Hohlräumen an Gebäuden 

• Vereinzelt in Felsspalten oder hinter Baum-

rinde 

Winterquartiere 

 

• Gebäude 

• Felsspalten 

• Unterirdische Keller 

• Tunnel 

• Höhlen 

 

Jagdhabitat: 

 

• jagt strukturgebunden entlang von Leitli-

nien wie Gehölzreihen, Waldrändern, 

Waldwegen, Gebäuden, Einzelbäumen etc., 

auch an Gewässern 

• lineare Strukturen werden auf festen Bah-

nen immer wieder abgeflogen 

• frisst kleine Fluginsekten 

 

Aktionsraum: 

 

• Wechsel von Wochenstubenquartieren über 1,3 bis zu 15 

km Entfernung 

• Schwärmquartiere werden bis 22,5 km aufgesucht 

• Jagdgebiete etwa im Umkreis von 1,5 km mit einer Fläche 

von durchschnittlich 92 ha 

• Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartier 

über etwa 20 km  

 

2.1.2 Phänologie 

• Quartierwechsel der Wochenstuben im Schnitt 

nach 12 Tagen 

• Schwärmen hauptsächlich im August, an großen 

Winterquartieren von Mai bis September 

 

• während der Schwärmphase Invasionen, z. B. 

Einfliegen in Wohnungen etc. 

• Überwinterung von Oktober/November bis 

März/Anfang April 

 

2.2 Verbreitung in großen Teilen Europas, bis Südskandinavien, Nordwestafrika, Mittlerer Osten, Kleinasien 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  
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4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen im Plangebiet Quartierspotenzial bieten 

und verloren gehen. 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine vorherige Kontrolle der Baumhöhlen. (V 02) Durch die Bauzeitbeschränkung 

V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommerquartieren nicht gegeben. 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Durch den Verlust der Baumhöhlen im Plangebiet ist zu erwarten, dass Quartiere wegfal-

len. Es ist zu erwarten, dass diese sehr anpassungsfähige Art jedoch ausreichend alterna-

tive Quartiere im Umfeld findet. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein 

                                                                                                                                                                                    Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten. 

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch eine vorherige Kontrolle im Winterhalbjahr kann eine Gefährdung vermieden wer-

den (V 02). Durch die Bauzeitbeschränkung V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommer-

quartieren nicht gegeben. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 
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d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Entfällt. 

 

 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                                  Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02)  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V 02,  

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 
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9.13. Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern:   X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• Bevorzugt in der Nähe von Feuchtgebieten, 

meidet die Höhenlagen 

• Baumhöhlen, Spalten, Fledermauskästen 

• Selten in Gebäuden 

Winterquartiere 

 

• Fels- und Gebäudespalten, Holzstapel 

• seltener in Baum- und Felshöhlen 

 

Jagdhabitat: 

 

• Jagdflug schnell und geradlinig entlang von 

linearen Strukturen (Waldwege, Schneisen, 

Waldränder) 

• über Gewässern 

• z. T. um Straßenlampen 

Aktionsraum: 

 

• saisonaler Langstreckenwanderer bis nahezu 2.000 km 

Entfernung zwischen Sommer- und Winterquartier 

• Jagdgebiete in Entfernungen bis 6,5 km vom Quartier 

• Jagdgebiet bis 20 km², darin 4 bis 11 kleinere Teiljagdge-

biete mit wenigen Hektar Fläche  

 

2.1.2 Phänologie 

• Belegung der Wochenstubenquartiere Anfang Mai, 

dort häufig mit anderen Arten vergesellschaftet 

• Geburt der Jungtiere Ende Mai, Anfang Juni 

• Auflösung der Wochenstuben bis Ende Juli 

 

• Paarung in Wochenstubennähe ab Ende August 

oder auf dem Zug bis Anfang November (Männ-

chen beziehen Paarungsquartiere bei den Wo-

chenstuben und entlang der Zugwege) 

• Überwinterung von Oktober/November bis März 

 

2.2 Verbreitung 
große Teile Europas bis 60° N, auch in Schottland, Schweden, Finnland, Russland, im Osten 

Irlands; nach Osten bis zum Ural 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  
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4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen im Plangebiet Quartierspotenzial bieten 

und verloren gehen. 

 

 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine vorherige Kontrolle im Winterhalbjahr kann eine Gefährdung vermieden wer-

den (V 02). Durch die Bauzeitbeschränkung V 01 ist eine Gefährdung von Sommerquar-

tieren nicht gegeben. 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Durch den Verlust der Baumhöhlen im Plangebiet ist zu erwarten, dass die ökologische 

Funktion nicht gewahrt wird. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

 Ja    Nein 

 Durch die vorangehende Installation von Fledermauskästen im Umfeld des Plangebiets 

kann die ökologische Funktion gewährleistet werden (C 01). 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein            

                                                                                                                                                                               Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch eine vorherige Kontrolle der Baumhöhlen. (V 02) Durch die Bauzeitbeschränkung 

V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommerquartieren nicht gegeben. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Entfällt  
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e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02)  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V02, 

C 03 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.14. Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

1. Allgemeine Angaben 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: V 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  X   

Bayern:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• bevorzugt Tallagen und Gewässernähe mit 

Strukturierung durch Sträucher und 

Bäume, standorttreu und stärker an Wäl-

der gebunden als die Zwergfledermaus, 

ansonsten dieser aber ähnlich 

• Außenverkleidungen von Gebäuden, an 

Jagdkanzeln, in Baumhöhlen 

 

Winterquartiere 

 

• Gebäude 

• Baumquartiere 

• Fledermauskästen 

 

Jagdhabitat: 

 

• jagt strukturgebunden entlang von Leitli-

nien ähnlich Zwergfledermaus, aber auch 

im freien Luftraum 

 

Aktionsraum: 

 

• keine gesicherten Erkenntnisse 

• Jagdgebiete im Mittel 1,7 km von Quartier entfernt  

 

2.1.2 Phänologie 

• Jungtiere werden im Juni geboren 

• Männchen beziehen Balzquartiere im Juni, 

locken ab Juli Weibchen an 

 

 

2.2 Verbreitung über große Teile Europas, Einzelheiten weitgehend unbekannt 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

   

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen und Spalten im Plangebiet Quartierspo-

tenzial bieten und verloren gehen. 

 Ja    Nein 

   

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine vorherige Kontrolle im Winterhalbjahr kann eine Gefährdung vermieden wer-

den (V 02). Durch die Bauzeitbeschränkung V 01 ist eine Gefährdung von Sommerquar-

tieren nicht gegeben. 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

 Ja    Nein 

 Durch den Verlust der Baumhöhlen im Plangebiet ist zu erwarten, dass die ökologische 

Funktion nicht gewahrt wird. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

 

 Ja    Nein 

 Durch die vorangehende Installation von Fledermauskästen im Umfeld des Plangebiets 

kann die ökologische Funktion gewährleistet werden (C 01). 

 

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein            

                                                                                                                                                                                   Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten. 

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch eine vorherige Kontrolle der Baumhöhlen. (V 02) Durch die Bauzeitbeschränkung 

V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommerquartieren nicht gegeben. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

Entfällt. 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 

 Ja    Nein 

Entfällt.  
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 

 Ja    Nein 

 Entfällt. 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                               Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02)  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V 02, 

C 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.15. Großes Mausohr (Myos myotis) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Großes Mausohr (Myotis myotis) 

1. Allgemeine Angaben 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Großes Mausohr (Myotis myotis) 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern: X   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• Wärmeliebend, daher vor allem in klima-

tisch begünstigten Gebieten 

• Quartiere und Wochenstuben auf Dachbö-

den, insbes. in Kirchen 

• Selten in Höhlen und Talsperren- und Brü-

ckenbauten 

• Männchen auch in Baumhöhlen und Nist-

kästen 

Winterquartiere 

 

• Höhlen 

• Stollen  

• selten in Kellern 

• in Felsspalten und Geröll 

 

Jagdhabitat: 

 

• Wälder ohne dichten Unterwuchs, Wald-

ränder, Schneisen, Parks, Wege, gemähte 

Wiesen, Weiden, Feuchtgebiete und Brach-

land mit kurzer Vegetation  

• sammelt hauptsächlich am Boden Glieder-

tiere auf, insbes. Laufkäfer 

Aktionsraum: 

 

• Regionale Wanderungen zw. Sommer- und Winterquar-

tier von 50-100 km 

• Zwischen Tagesversteck und Jagdgebiet z. T. erhebliche 

Entfernungen bis 26 km, meist aber 5-15 km 

• Jagdgebietsgröße mind. 100 ha, darin 5 bis 10 Hauptjagd-

gebiete  

• Quartierwechsel bis über 34 km Entfernung 

 

2.1.2 Phänologie 

• Geburt der Jungtiere ab Ende Mai, meist im Juni; 

Geburtsphase der Kolonie erstreckt sich über meh-

rere Wochen, teils auch Wintergeburten 

• Mitte August Schwärmen vor Höhlen 

 

• während der Schwärmphase Invasionen, z. B. 

Einfliegen in Wohnungen etc. 

• Überwinterung von Oktober bis März/Anfang 

April 

 

2.2 Verbreitung in großen Teile Europas, bis Südskandinavien, Nordwestafrika, Mittlerer Osten, Kleinasien 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein  

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

 
 

 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Großes Mausohr (Myotis myotis) 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

 

 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 entfällt  

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

 

 Ja    Nein 

 entfällt  

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein          

                                                                                                                                                                               Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

 

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

  

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 Ja    Nein 

 entfällt  

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

Wenn JA – kein Verbotstatbestand! 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Großes Mausohr (Myotis myotis) 

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

 Entfällt 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

 
 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

entfällt  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.16. Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Breitflügelfedermaus (Eptesicius serotinus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Breitflügelfedermaus (Eptesicius serotinus) 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: 3 

 Europäische Vogelart RL Bayern: 3 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• Im Giebelbereich von Gebäuden, Schlös-

sern, Kirchen 

• In Spalten an Gebäuden, auf Zwischenbö-

den, hinter Fensterläden 

• Teils in Baumhöhlen und Nistkästen 

Winterquartiere 

 

• Vorwiegend in Gebäuden: Zwischendecken, Spalten, 

Hohlräume in Wänden 

• Teilw. Baum- und Felshöhlen, zwischen Geröll 

 

Jagdhabitat: 

 

• Menschliche Siedlungen und Umgebung: 

Parkanlagen, Gärten, Allen, Brachen, Wie-

sen, an Straßenlampen 

• Breite Waldwege und Schneisen 

• Jagt entlang von Vegetationskanten, an 

Einzelbäumen, z. T. im freien Luftraum 

• Z. T. Absammeln der Beute vom Boden 

oder von Blättern 

Aktionsraum: 

 

• standorttreu, Entfernung zwischen Sommer- und Winter-

quartieren i. d. R. unter 50 km 

•  Weibchen weichen auch in der Wochenstubenzeit in bis 

zu 10 km entfernte Ausweichquartiere aus 

• Weibchen jagen im Umkreis von 4,5 km um das Quartier 

• Aufsuchen von 2 bis 10 Teiljagdgebieten entlang von Leit-

linien (Hecken etc.) 

• Einzelindividuen befliegen so durchschnittlich 4,6 km², 

teilweise bis zu 48 km² 

2.1.2 Phänologie 

 

• Geburt der Jungtiere etwa im Juni, Spätgeburten 

noch im August möglich 

 

• Paarung September / Oktober 

• Überwinterung von Oktober/November bis 

März/April 

 

2.2 Verbreitung 
ganz Europa bis 55°N, fehlt aber in Irland, Norwegen, Finnland und Estland, im Mittelmeerraum 

häufig 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Breitflügelfedermaus (Eptesicius serotinus) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

 

 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 entfällt  

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 entfällt  

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

entfällt 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein            

                                                                                                                                                                                Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Breitflügelfedermaus (Eptesicius serotinus) 

 

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                                                     Ja       Nein 

 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

Für diese Art ist nicht davon auszugehen, dass Zufluchtsstätten betroffen sind.  

  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich? 

entfällt 

 Ja    Nein 

   

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 

entfällt 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                                                 Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.17. Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                   Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: 2 
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 FFH-RL-Anhang II-Art RL Bayern: 3 

 Europäische Vogelart  

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

 

• in Spalten und hinter Fensterläden waldna-

her Gebäude 

• in Viehställen 

• hinter Baumrinde, in Baumhöhlen 

• Fledermaus-Flachkästen 

Winterquartiere 

 

• Fels- und Rindenspalten 

• Stollen 

• Höhlen 

• Keller 

• alte Gebäude 

 

Jagdhabitat: 

 

• Waldreiche Gebiete in Tief- und Hügelland 

• jagt strukturgebunden und vegetationsnah, 

z. B. in Schneisen, an Waldrändern, Wegen, 

Allen, Fließgewässern 

• jagt dicht über den Baumkronen und auch 

unter dem Kronendach 

Aktionsraum: 

 

• in der Regel ortstreu, Wechsel zwischen Winter- und 

Sommerquartier meist unter 40 km, teilweise bis 150 km 

• Jagdgebiete dicht an den Wochenstuben bis ca. 4,5 km 

• bis zu 10 verschiedene Teiljagdgebiete pro Nacht 

• Jagdgebietsgröße ca. 8,8 ha 

• Wochenstubenkolonien können Quartierverbund mit vie-

len Quartieren auf mind. 64 ha nutzen 

 

2.1.2 Phänologie 

• Quartierwechsel der Wochenstuben im Schnitt 

nach 12 Tagen 

• Ab Mitte Juni Geburt von 1-2 Jungen, Säugezeit 6 

Wochen 

 

• Paarung im Spätsommer, beim Schwärmen, im 

Winterquartier 

• Überwinterung von November bis März/April 

 

2.2 Verbreitung 
in ganz Europa bis 58-60° N, in Irland und Norwegen vereinzelte Nachweise, auf Mittelmeerin-

seln und in Marokko vorkommend 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

 
 

 
 

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  
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(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen und Spalten im Plangebiet Quartierspo-

tenzial bieten und verloren gehen. 

 

 Ja    Nein 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Durch eine vorherige Kontrolle im Winterhalbjahr kann eine Gefährdung vermieden wer-

den (V 02). Durch die Bauzeitbeschränkung V 01 ist eine Gefährdung von Sommerquar-

tieren nicht gegeben. 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

 Durch den Verlust der Baumhöhlen im Plangebiet ist zu erwarten, dass die ökologische 

Funktion nicht gewahrt wird. 

 

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

Durch die vorangehende Installation von Fledermauskästen im Umfeld des Plangebiets 

kann die ökologische Funktion gewährleistet werden (C 01). 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein            

                                                                                                                                                                                    Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten. 

 

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch eine vorherige Kontrolle der Baumhöhlen. (V 02) Durch die Bauzeitbeschränkung 

V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommerquartieren nicht gegeben. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 
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e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02) 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden? 

 

 Ja    Nein 

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V02, 

C 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

9.18. Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: V 

 Europäische Vogelart RL Bayern: * 
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1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

 Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern:  X  

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

• sucht ein breites Lebensraumspektrum auf, 

ursprüngliche Habitate waren Laubwälder 

• vorwiegend unterhalb 550 m ü. NN 

• Spechthöhlen und andere Baumhöhlen in 

Waldrandnähe oder an Wegen, Fleder-

mauskästen 

• auch in Spalten an Gebäuden, vor allem im 

Süden 

Winterquartiere 

 

• dickwandige Baumhöhlen 

• Felsspalten 

• Deckenspalten großer Höhlen 

• teils an/in Gebäuden 

 

Jagdhabitat: 

 

• freier Luftraum über Wäldern, Offenland, 

in Siedlungsgebieten 

• schneller, geradliniger Flug in Höhen von 

10 bis 50 m, teils in mehreren hundert Me-

tern Höhe 

• erbeutet fliegende Insekten 

• bereits vor der Dämmerung, teilweise tag-

über aktiv 

Aktionsraum: 

 

• Baumquartiere, v. a. Wochenstubenquartier, werden 

häufig gewechselt 

• Quartierverbund verteilt sich auf 200 ha und Entfernun-

gen bis 12 km 

• Jagdgebiete bis in 2,5 km Entfernung, teilweise auch 26 

km, allerdings Umherstreifen und opportunistische Nut-

zung von Insektenvorkommen ohne klar definierbare 

Jagdgebiete 

• Wanderung zwischen Sommer- und Winterquartier bis 

über 1.000 km, dabei sehr hoher Flug 

 

2.1.2 Phänologie 

• Geburt der Jungen ab Mitte Juni 

• adulte Weibchen verlassen Wochenstuben Ende 

Juli 

• ab Anfang August Paarungsquartiere in Baumhöh-

len 

 

 

• im Spätsommer Zug in Richtung Südwesten 

• Heimzug im Frühsommer nach Nordosten 

• Überwinterung von November/Dezember bis 

Ende Februar/März 

• Auch an milden Wintertagen aktiv 

 

2.2 Verbreitung in großen Teilen Europas, bis nach Zentral-, Nord- und Ostasien 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

 

Überflüge des Abendseglers wurden entlang der Heckenstrukturen festgestellt. Ein Ausflug aus vorhanden Baumhöh-

len wurde nicht nachgewiesen ist jedoch möglich. 
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4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen und Spalten im Plangebiet Quartierspo-

tenzial bieten und verloren gehen. 

 

 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 • Bauzeitenbeschränkung (V01) 

• Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02) 
 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

• Anbringen von Nistkästen (C 01) 

 Ja    Nein 

   

Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein      

                                                                                                                                                                                Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten.  

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

• Bauzeitenbeschränkung (V 01) 

• Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V 02) 
 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

entfällt  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 
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Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02) 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V 02, 

C 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

 

 

9.19. Große/Kleine Bartfledermaus (Myotis brandtii/Myotis mystacinus)  

Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

1. Allgemeine Angaben 

1.1 Schutzstatus und Gefährdungsstufe 

 FFH-RL-Anhang IV-Art RL Deutschland: - 
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 Europäische Vogelart RL Bayern: 2 

 

1.2 Erhaltungszustand (Bewertung nach Ampelschema) 

Große Bartfledermaus Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:   X  

Bayern:  X  

Kleine Bartfledermaus Günstig 
Ungünstig - unzu-

reichend 

Ungünstig - 

schlecht 

Deutschland:  X  

Bayern: X   

2. Charakterisierung und Beschreibung der betroffenen Art 

2.1 Habitatansprüche und Verhaltensweisen 

2.1.1 Habitatansprüche 

Sommerquartiere 

Große Bartfledermaus 

• Bevorzugt Wälder, dort auf Lichtungen, in 

Schneisen, an Wegen und Waldrändern 

• Stärker an Wälder und Gewässer gebunden 

als die Kleine Bartfledermaus  

• Quartiere in Baumhöhlen und Stammanris-

sen, in Nistkästen,  

• in Spalten im Dachbereich waldnaher Ge-

bäude 

 

 Kleine Bartfledermaus 

• Besiedelt offene und halboffene Landschaf-

ten mit lockeren Gehölzbeständen 

• Gern am Rande von Ortschaften und in der 

Nähe kleinerer Fließgewässer 

• Nutzt spaltenartige Quartiere, v. a. an Häu-

sern, hinter Baumrinde, an Jagdkanzeln 

Winterquartiere 

Große Bartfledermaus 

• Höhlen  

• Stollen 

• Bergwerke, Bergkeller 

 

Kleine Bartfledermaus 

• Höhlen  

• Stollen 

• Bergwerke, Bergkeller 

 

Jagdhabitat: 

Große Bartfledermaus 

• Wendiger Flug in lichten Au- und Hallen-

wäldern, über Gewässern und entlang 

Uferbegleitvegetation 

• Flughöhe bodennah bis Kronenbereich 

• frisst überwiegend fliegende Insekten  

 

Kleine Bartfledermaus 

• Wendiger Flug entlang von Vegetations-

kanten wie Hecken oder Waldränder 

• in Obstwiesen oder lockeren Baumbestän-

den 

• über Stillwasserbereichen von Gewässern 

• erbeutet vor allem fliegende Insekten 

 

Aktionsraum: 

Große Bartfledermaus 

• bis zu 13 Teiljagdhabitate mit 1 bis 4 ha Größe 

• Entfernung zum Quartier bis zu 10 km 

• Kolonien nutzen so über 100 km² 

 

Kleine Bartfledermaus 

• bis 12 Teiljagdgebiete in Entfernungen bis 2,8 km vom 

Quartier 

• sehr ortstreue Art ohne ausgeprägtes Zugverhalten 

 

 

2.1.2 Phänologie 
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Große Bartfledermaus 

• Gemischte Quartiere mit anderen Arten 

• Überwinterung beginnt recht spät im Oktober/No-

vember, bis März/April 

 

Kleine Bartfledermaus 

• Quartiere werden alle 10-14 Tage gewechselt, in 

dauerhaft besetzten Quartieren Individuenfluk-

tuation 

• Mischgesellschaften mit Zwergfledermäusen Ge-

burt der Jungtiere in der zweiten Junihälfte 

• Schwärmen vor Höhlen ab Anfang August 

• Überwinterung beginnt recht spät im Okto-

ber/November, bis März/April 

2.2 Verbreitung 

Große Bartfledermaus: 

Mittel- und Nordeuropa, Russland. 

 

Kleine Bartfledermaus: 

Marokko, West- Mittel- und Osteuropa bis nach Südskandinavien und zum Kaukasus. 

3. Vorhabensbezogene Angaben 

3.1 Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 

  nachgewiesen  potentiell 

 

 Nachweis von besetzten Baumhöhlen?     ja     nein aber potenziell, es erfolgte keine Besatzkontrolle. 

 Wenn Ja, wo im Planungsgebiet?  

  

4. Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

4.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten  

(§ 44 (1) Nr. 3 BNatSchG) 

 

a) 

 

Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen, beschädigt oder 

zerstört werden? (Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Es ist davon auszugehen, dass die Baumhöhlen und Spalten im Plangebiet Quartierspo-

tenzial bieten und verloren gehen. 

 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?   Ja    Nein 

 Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02) 

 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ohne vorgezogene Aus-

gleichsmaßnahmen (CEF) gewahrt?  

(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

   

d) Wenn Nein – kann die ökologische Funktion durch vorgezogene Ausgleichs-Maßnah-

men (CEF) gewährleistet werden? 

Anbringen von Nistkästen (C 01) 

 Ja    Nein 
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Der Verbotstatbestand „Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ tritt ein      

                                                                                                                                                                               Ja     Nein 

4.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

a) 

 

Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet werden? (Vermeidungsmaßnahmen zu-

nächst unberücksichtigt) 
 Ja    Nein 

 

Im Zuge der Baufeldräumung ist eine Gefährdung zu erwarten. 

 

 

 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 

Durch eine vorherige Kontrolle der Baumhöhlen. (V 02) Durch die Bauzeitbeschränkung 

V 01 ist eine Gefährdung von pot. Sommerquartieren nicht gegeben. 

 

 

c) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen in Verbindung mit der 

„Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“ Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet? 

 

 Ja    Nein 

   

d) 

 

Wenn JA – Kann die ökologische Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erfüllt werden? (§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 

 Ja    Nein 

  

e) Werden unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen wildlebende Tiere ge-

fangen, verletzt oder getötet – ohne Zusammenhang mit der „Entnahme, Beschädi-

gung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten“? 

 Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „Fangen, Töten, Verletzen“ tritt ein                                             Ja           Nein 

4.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-

terungs- und Wanderungszeiten erheblich gestört werden? 
 Ja    Nein 

  

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich?  Ja    Nein 

 
Bauzeitenbeschränkung (V01) 

Kontrolle von Baumhöhlen auf Besatz vor Baubeginn (V02) 
 

c) Wird eine erhebliche Störung durch Maßnahmen vollständig vermieden?  Ja    Nein 

  

Der Verbotstatbestand „erhebliche Störung" tritt ein                                                     Ja     Nein 

5 Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich? 

Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 BNatSchG ein?               Ja      Nein 

 Ausnahme erforderlich                   Ausnahme nicht erforderlich 

 

            Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen           Artenschutzprüfung abgeschlossen 

6 Zusammenfassung 
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Artenschutzrechtliche Prüfung:                           Bartfledermaus (Myotis brandtii / mystacinus) 

Folgende fachlich geeignete und zumutbare 

Maßnahmen sind in den Planunterlagen dar-

gestellt und berücksichtigt worden: V 01, V 02, 

C 01 

 Vermeidungsmaßnahmen 

 CEF - Maßnahmen 

 FCS – Maßnahmen 

 Funktionskontrolle / Monitoring /  

        Risikomanagement 

Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen 

  tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ein, so dass keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7    

         BNatSchG, ggf. in Verbindung mit Art. 16 FFH-RL erforderlich ist. 

  liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1   

         FFH-RL 

  sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht  

         erfüllt! 

 

 

 

 

 












